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Orientierung beim Lesen 
 
Im vorliegenden Kalkulationshandbuch werden die methodischen Grundlagen durch Hinweise und 
Beispiele weitgehend erläutert. Im Sinne eines Handbuchs werden nach den methodischen Ausfüh-
rungen die wesentlichen Arbeitsschritte als Hilfe zur konkreten Anwendung dargestellt. Für Hin-
weise, Beispiele und Arbeitsschritte sind folgende Symbole gewählt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für alle weiteren Aufzählungen im allgemeinen Text wird das folgende Zeichen verwendet: 
 
 
 
 
 
 
  

 Hinweise 

 Beispiele 

 Arbeitsschritte 

 Dokumentationsanforderung 

 
 Aufzählungen 
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VORWORT 

Nach den Vorgaben des § 17a Abs. 4b Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) vereinbaren die Ver-
tragsparteien auf Bundesebene (Deutsche Krankenhausgesellschaft, GKV-Spitzenverband und Ver-
band der privaten Krankenversicherung) jährlich Richtwerte als Basis für die Verhandlungen zur 
Finanzierung der Ausbildungskosten auf Landes- und Krankenhausebene. Als Basis der Bundesver-
einbarung sollen einerseits die Informationen aus der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG und an-
dererseits zusätzlich erhobene Kosteninformationen aus einer Stichprobe von Ausbildungsstätten 
Verwendung finden. 
 
Zur Sicherung eines einheitlichen Vorgehens bei der Kostenerhebung haben die Vertragsparteien auf 
Bundesebene gemeinsam mit dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH      (InEK) 
das vorliegende Handbuch „Kalkulation der Ausbildungskosten“ entwickelt. Basis des Kalkulati-
onshandbuchs sind die gemäß § 17a Abs. 2 KHG auf Bundesebene vereinbarten Finanzierungstatbe-
stände sowie die in der Rahmenvereinbarung zum Kalkulationsschema festgelegten Kostenarten-
gruppen. Damit ist eine Kongruenz der von allen Krankenhäusern zu liefernden Informationen in der 
Datei „Ausbildung“ der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG mit den von den an der Kostenerhe-
bung teilnehmenden Krankenhäusern/Ausbildungsstätten gelieferten zusätzlichen Kosteninformatio-
nen gewährleistet. 
 
Die Umsetzbarkeit des Kalkulationshandbuchs wurde von Krankenhäusern mit Ausbildungsstätten 
geprüft, die sich bereits an der Kostenerhebung für die Pflege und Weiterentwicklung des G-DRG-
Systems beteiligen. Bereits im Vorfeld wurden in Ausbildungsstätten kalkulationsrelevante Informa-
tionen eingeholt. Die Anregungen und Empfehlungen der Krankenhäuser/Ausbildungsstätten wur-
den in die vorliegende Version des Kalkulationshandbuchs eingearbeitet.  
 
Die Kalkulation der Ausbildungskosten erfordert Zeit- und Arbeitsaufwand für die an der Kostener-
hebung beteiligten Krankenhäuser/Ausbildungsstätten. Die übersichtliche Gliederung, das Stich-
wortverzeichnis sowie die Checklisten, Hinweise und Beispiele geben für zahlreiche Besonderheiten 
Hilfestellungen zur Vorgehensweise. Den Krankenhäusern/Ausbildungsstätten, die an der Kostener-
hebung teilnehmen, wird eine bedeutende Verantwortung für die Ermittlung der Richtwerte als einer 
Grundlage zur Finanzierung der Ausbildungsstätten zuteil. 
 
Unser besonderer Dank gilt allen Krankenhäusern/Ausbildungsstätten, die an der Kostenerhebung 
teilnehmen und somit einen wesentlichen Teil zur Sicherung der Ausbildungskostenfinanzierung 
gemäß § 17a KHG beitragen.  
 
 
Im August 2009  
 
Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) 

GKV-Spitzenverband (GKV) 

Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) 
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1. ZUSAMMENFASSUNG 

Zweck der Kalkulation 

Das Kalkulationshandbuch beschreibt im Sinne eines anwendungsorientierten 
Leitfadens die Vorgehensweise zur Kalkulation der berufsbezogenen Ausbil-
dungskosten. Die auf diese Weise erzielten Kalkulationsergebnisse dienen der 
Berechnung von Richtwerten für die in § 17a Krankenhausfinanzierungsge-
setz (KHG) geregelte Finanzierung der Ausbildungskosten. Für die an der Er-
hebung von Kostendaten teilnehmenden Ausbildungsstätten stellen die im 
Handbuch beschriebenen Kalkulationsverfahren eine verbindlich umzusetzen-
de Vorgabe dar. 

Methodische Grundsätze 

Die Kalkulation folgt einem Vollkostenansatz auf Istkostenbasis. Dabei wer-
den alle Kosten der Berufsausbildung einbezogen, die nach den geltenden 
rechtlichen Bestimmungen und den Vereinbarungen der Vertragsparteien auf 
Bundesebene unter die Ausbildungsfinanzierung fallen. Durch die Ausbil-
dungsfinanzierung nicht erfasste Kostenanteile sind aus der Kalkulationsbasis 
auszugliedern. Bezugszeitraum der Kalkulation ist ein abgeschlossenes Ka-
lenderjahr (Datenjahr). Die für die Kalkulation verwendeten Kostendaten 
müssen sich aus dem testierten Jahresabschluss der Ausbildungsstätte (bzw. 
ihres Trägers) für das betreffende Datenjahr ableiten. 

Die Ausbildungskosten werden berufsbezogen kalkuliert. Kosten, die nicht 
unmittelbar einem Beruf zuzurechnen sind, werden über Umlageschlüssel zu-
geordnet. Das Kalkulationsergebnis beruht auf einer einheitlichen, den Vorga-
ben dieses Handbuchs folgenden Zusammenfassung von Kostenarten zu Kos-
tenartengruppen bzw. zu definierten Tatbeständen der Berufsausbildung.  

Vorgehensweise 

Ausgangspunkt der Kalkulation sind die gemäß Krankenhaus-Buchführungs-
verordnung (KHBV) gegliederten Aufwandsarten der Kontenklassen 6 und 7. 
Ausbildungsstätten, die nicht der KHBV unterliegen und eine andere Konten-
gliederung etabliert haben, müssen ihre Konten in die Gliederungssystematik 
der KHBV überleiten. Die Gesamtkosten der Ausbildungsstätte werden um 
Kostenanteile bereinigt, die nicht unter die Ausbildungsfinanzierung fallen.  

Der Umfang der einzubeziehenden Kosten richtet sich nach dem auf die je-
weilige Einrichtung zutreffenden Ausbildungsstättentyp.  

Sofern in einer Ausbildungsstätte mehrere Ausbildungsberufe unterrichtet 
werden, ist für jeden Ausbildungsberuf sowie für die Ausbildungsstätte (all-
gemein) mindestens je eine Kostenstelle einzurichten.  

Die mit einem Krankenhaus verbundenen Ausbildungsstätten müssen in erster 
Linie für Betrieb und Organisation anfallende Kostenanteile des Krankenhau-
ses im Zuge einer Kostenverrechnung einbeziehen.  
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Kosten der Praxisanleitung in einer mit der Ausbildungsstätte verbundenen 
Einrichtung der praktischen Ausbildung sind zu ermitteln und in der Kalkula-
tion zu berücksichtigen. 

Kalkulationsergebnis 

Das Kalkulationsergebnis je Ausbildungsberuf ergibt sich durch die einheit-
lich vorgegebene Zuordnung von Konten (Kostenarten) zu Kostenartengrup-
pen. Diese Kostendaten sind von allen zur Datenübermittlung gem. § 21 
KHEntgG verpflichteten Einrichtungen anzugeben. Darüber hinaus können 
sich Einrichtungen auf freiwilliger Basis an der Erhebung von Kostendaten für 
definierte Tatbestände der Berufsausbildung beteiligen und dazu differenzierte 
Kostenangaben übermitteln. 

Anforderungen an die Ausbildungsstätten 

Die Ausbildungseinrichtung muss über Daten aus den Bereichen Finanzbuch-
haltung und Kostenrechnung verfügen, die eine der Kontengliederungssyste-
matik der KHBV folgende Kalkulation erlauben. Ggf. ist dazu eine sachge-
rechte Kontenüberleitung erforderlich. Darüber hinaus müssen Informationen 
vorliegen, die die sachgerechte Abgrenzung nicht kalkulationsrelevanter Auf-
wendungen ermöglichen.  

Aus der Dokumentation der Kalkulationsarbeiten muss insbesondere die Ab-
leitung der Kalkulationsgrundlage aus dem testierten Jahresabschluss, die Ab-
grenzungen nicht kalkulationsrelevanter Aufwendungen und die Kostenzu-
ordnung zu definierten Tatbeständen der Ausbildung hervorgehen. 
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2. EINFÜHRUNG 

2.1 Gesetzliche Grundlage: § 17a KHG 

Die Finanzierung der Ausbildungskosten regelt § 17a KHG im Hinblick auf 
die in § 2 Nr. 1a KHG genannten Einrichtungen bzw. Ausbildungsberufe. 

Die Ausbildungskosten definiert § 17a Abs. 1 KHG als „die Kosten der in 
§ 2 Nr. 1a KHG genannten Ausbildungsstätten und der Ausbildungsvergü-
tungen und die Mehrkosten des Krankenhauses in Folge der Ausbildung, 
insbesondere die Mehrkosten der Praxisanleitung in Folge des Krankenpfle-
gegesetzes vom 16. Juli 2003“. Die Kosten müssen pflegesatzfähig sein. Bei 
den Ausbildungsvergütungen sind lediglich die Mehrkosten zu finanzieren, 
die sich bei Anwendung der Anrechnungsverhältnisse gem. § 17a Abs. 1 
Satz 3 und 4 KHG ergeben.  

Die Finanzierung erfolgt über Pauschalbeträge je Ausbildungsplatz und 
Ausbildungsberuf. Dazu werden in den Ausbildungsstätten für die einzelnen 
Berufe die durchschnittlichen Kosten je Ausbildungsplatz und die sonstigen 
Ausbildungskosten ermittelt. Die Höhe der Pauschalvergütung orientiert sich 
an einem bundeseinheitlichen Richtwert, der sich aus den in den Einrichtun-
gen entstandenen Kosten der Berufsausbildung berechnet. Das vorliegende 
Kalkulationsschema dient der einheitlichen Berechnung der für die Bestim-
mung des bundeseinheitlichen Richtwerts heranzuziehenden Ausbildungs-
kosten.  

Nähere Erläuterungen zu den aus den gesetzlichen Vorgaben resultierenden 
Anforderungen an die Kalkulation der Ausbildungskosten enthält Kapitel 3. 

Die Übermittlung der ausbildungsbezogenen Daten regelt § 17a Abs. 11 
KHG in Verbindung mit § 21 KHEntgG. Auf Einzelheiten der Datenüber-
mittlung geht Kapitel 7 ein. 

 

2.2 Grundsätze der Kalkulationsmethodik 

Kalkulatorischer Ansatz 

Die Kalkulation der Ausbildungskosten folgt einem Vollkostenansatz auf 
Istkostenbasis für die in § 2 Nr. 1a KHG genannten und in der Einrichtung 
unterrichteten Ausbildungsberufe. Der zugrunde liegende Kostenbegriff 
lehnt sich an das Krankenhausleistungsrecht an und beinhaltet den bewerte-
ten sachzielbezogenen Güterverbrauch zu Anschaffungspreisen. 

Hinsichtlich des Bezugszeitraums der Kalkulation gilt das „Prinzip der zeit-
lichen Kongruenz“, d.h. alle für die Kalkulation verwendeten Daten müssen 
stets dem gleichen Datenjahr (Kalenderjahr, aus dem die verwendeten Daten 
stammen) entstammen. 

Vollkostenansatz auf 
Istkostenbasis 

§ 17a KHG gibt  den 
gesetzlichen Rahmen 
für die Ausbildungsfi-
nanzierung vor 
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Anwendungsbereich 

Die Kalkulation bezieht alle Kosten der Berufsausbildung ein, die nach den 
gesetzlichen Regelungen finanzierungsfähig sind. Davon nicht erfasste Kos-
tenanteile sind aus der Kalkulationsbasis auszugliedern. 

Die für die Kalkulation relevanten Kosten entstehen im Zusammenhang mit 
Ausbildungsmaßnahmen, die als theoretischer und praktischer Unterricht in 
Ausbildungsstätten durchgeführt werden sowie für Maßnahmen, die im Rah-
men der praktischen Ausbildung im Krankenhaus oder anderen geeigneten 
Einrichtungen (insbesondere der stationären Pflege und Rehabilitation) statt-
finden. 

Zu den Ausbildungskosten zählen ebenfalls die Vergütungen der Auszubil-
denden im Umfang der Mehrkosten gem. § 17a Abs. 1 KHG. Die Vergütun-
gen der Auszubildenden werden jedoch nicht in die Kalkulationsgrundlage 
der Ausbildungskosten einbezogen, sondern separat aufbereitet und übermit-
telt. 

Datengrundlage 

Für die Kalkulation werden Strukturdaten und Kostendaten benötigt. 

Zu den Strukturdaten zählen neben den in der Datenübermittlung gem. § 21 
KHEntgG mitzuteilenden Angaben (z.B. Zahl der durchschnittlich belegten 
Ausbildungsplätze je Ausbildungsberuf) diejenigen Informationen, die im 
Rahmen der Kalkulation für die Berechnung des nicht finanzierungsfähigen 
und daher auszugliedernden Kostenanteils der Ausbildungsstätte erforderlich 
sind. Auch zur Berechnung der auf einen einzelnen Ausbildungsberuf entfal-
lenden Kosten werden Strukturdaten benötigt. Dabei kann es sich beispiel-
weise um Raumbelegungszeiten, Gebäudeflächen oder den zeitlichen Um-
fang eines Lehrdeputats handeln. 

Bei den Kostendaten stellen die gemäß KHBV gegliederten Aufwandsarten 
in der Finanzbuchhaltung den Ausgangspunkt der Kalkulation dar. Soweit 
erforderlich, weist darauf aufbauend die Kostenstellenrechnung die Kosten-
arten je Kostenstelle (Ausbildungsberuf) aus.  

Ergänzend wird das InEK von den Einrichtungen, die tatbestandsbezogene 
Kosten kalkulieren, Angaben zu den im Rahmen der Kalkulation verwende-
ten Daten und Vorgehensweisen abfragen. Dabei kann es sich bspw. um In-
formationen zur Zahl der Lehrkräfte, zum zeitlichen Umfang der Praxisan-
leitung in den beteiligten Einrichtungen oder zur Anwendung von Tarifver-
trägen handeln. Dafür sind ggf. vom InEK zur Verfügung gestellte Doku-
mente und Formulare zu verwenden. 

Datenaufbereitung 

Die Kostenarten werden im kalkulationsrelevanten Umfang in einer vorge-
gebenen Struktur zu Kostenartengruppen zusammengefasst. Die Darstellung 
des Kalkulationsergebnisses erfolgt für jeden Ausbildungsberuf separat. Eine 
darüber hinausgehende differenzierte Kostenaufbereitung für definierte Tat-
bestände ist möglich.  

Die Datengrundlage 
umfasst Strukturdaten 
und Kostendaten 

Die Ausbildungskosten 
werden berufsbezogen 
zu Kostenartengrup-
pen zusammengefasst 

Beachtung der Kalku-
lationsrelevanz 
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Datenbereitstellung 

Für Ausbildungsstätten, die unter den Finanzierungsrahmen des § 17a KHG 
fallen, sind die dort angefallenen berufsbezogenen Ausbildungskosten eines 
Kalenderjahres – gegliedert nach Kostenartengruppen – nach den Vorgaben 
des vorliegenden Kalkulationsschemas an das InEK zu übermitteln. In Er-
gänzung dazu können in den Ausbildungsstätten differenzierte Kostenwerte 
für definierte Finanzierungstatbestände berechnet und übermittelt werden. 
Die Datenübermittlung der Ausbildungsstätten ist durch § 21 KHEntgG so-
wie Vereinbarungen der Vertragsparteien auf Bundesebene geregelt. 

 

2.3 Voraussetzungen für die Kostenkalkulation 

Für eine den Vorgaben dieses Handbuches entsprechende Aufbereitung der 
Kostendaten sollten die ausbildenden Einrichtungen über folgende Voraus-
setzungen verfügen: 

 
EDV-Anforderungen 

 Möglichkeit zur Einrichtung einer separaten Datenumgebung neben 
dem Produktivsystem, sodass in einem separaten, für die Kalkulati-
on eingerichteten Buchungskreis Buchungen unabhängig vom Pro-
duktivsystem der Finanzbuchhaltung vorgenommen werden können. 

 EDV-gestützte Kostenartenrechnung, welche die Vorgaben der 
Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV) erfüllt.  

 EDV-gestützte Kostenstellenrechnung, wenn die Einrichtung Schü-
ler in mehr als einem Beruf ausbildet. Die Kosten müssen auf den 
Kostenstellen nach Kostenarten gegliedert sein. Das EDV-System 
muss dabei Umbuchungen zwischen den Kostenstellen bzw. Kos-
tenarten ermöglichen. 

 Fähigkeit zur elektronischen Übermittlung der ausbildungsbezoge-
nen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 21 KHEntgG. 
Die Datensatzstruktur (aktueller Stand) steht auf der Homepage des 
InEK (www.g-drg.de) zur Verfügung. Diese Datensatzbeschreibung 
liefert umfassend die benötigten Angaben für die ausbildungsbezo-
genen Daten. Weiterhin sind Kodelisten und Hinweise sowie Infor-
mationen über Datenformat, Dateien und Übermittlung aufgeführt. 

 
 
 
 
 
 

Kostendaten sind je 
Ausbildungsberuf zu 
übermitteln 
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Anforderungen an Informationen der Finanzbuchhaltung bzw. Kosten-
rechnung 

 Gliederung der Konten entsprechend der Systematik der KHBV 

 Vorliegen von Informationen, die eine Ausgliederung nicht kalkula-
tionsrelevanter Aufwendungen ermöglichen 

 Bei Ausbildung in mehr als einem Ausbildungsberuf: Einrichtung 
von Kostenstellen, die die berufsbezogene Aufbereitung der Kosten-
daten ermöglichen 

 
Anforderungen an die Dokumentation 

 Die Ausbildungsstätten sind verpflichtet, die zur Ermittlung der 
Ausbildungskosten erforderlichen Arbeiten im Einzelnen nach den 
Vorgaben dieses Handbuchs zu dokumentieren.  

 Insbesondere muss die Summe der in der Kostenartenrechnung aus-
gewiesenen Aufwendungen mit der Summe der entsprechenden 
Aufwandsarten in der Gewinn- und Verlustrechnung des testierten 
Jahresabschlusses übereinstimmen.  

 Weiterhin müssen alle Ausgliederungen nicht kalkulationsrelevanter 
Aufwendungen lückenlos nachvollziehbar sein. 

 Eine sorgfältige Dokumentation dient der Überprüfung des Vorge-
hens und stellt hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse 
sowie der weiteren Durchführung von Kalkulationen eine unabding-
bare Voraussetzung dar. Auf Anfrage des InEK sind von der Ausbil-
dungsstätte die erbetenen Erläuterungen detailliert zur Verfügung zu 
stellen.  
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3. ANWENDUNGSBEREICH DER KALKULATION 

3.1 Ausbildungsstätten 

Die unter die Regelungen des § 17a KHG fallenden Ausbildungsstätten wer-
den in § 2 Nr. 1a KHG genannt. Voraussetzung ist demnach, dass  

 die Ausbildungsstätte mit einem Krankenhaus verbunden ist, 

 Ausbildungsmaßnahmen in einem der in § 2 Nr. 1a KHG genannten 
Berufe durchgeführt werden, 

 es sich um eine staatlich anerkannte Einrichtung der Berufs-
ausbildung handelt, 

 ein Krankenhaus Träger oder Mitträger der Einrichtung ist. 

Die Verbundenheit der Ausbildungsstätte mit einem Krankenhaus und des-
sen Träger- bzw. Mitträgerschaft sind in unterschiedlicher Weise ausgebil-
det, die u.a. durch den Träger selbst, das angebotene Spektrum der Ausbil-
dungsberufe und die Zahl der Ausbildungsplätze begründet sind. Darüber 
hinaus können die Durchführung des theoretisch-praktischen Unterrichts und 
die praktische Ausbildung unterschiedlich organisiert sein.  

Der gesetzliche Rahmen und die Möglichkeiten seiner Umsetzung spiegeln 
sich in den im Folgenden beschriebenen Ausbildungsstättentypen wider. Sie 
konkretisieren die für die Ausbildungskostenkalkulation relevanten Struk-
turparameter der Einrichtungen und geben damit auch zu großen Teilen den 
in die Kalkulation einzubeziehenden Kostenumfang vor. Für die Zwecke der 
Kalkulation ist daher jede Einrichtung einem der im Folgenden beschriebe-
nen Ausbildungsstättentypen zuzuordnen: 

Ausbildungsstätte Typ A 

 Definition 

Die mit einem Krankenhaus verbundene Einrichtung führt den 
theoretisch-praktischen Unterricht nur für die Schüler dieses 
Krankenhauses durch. 

 Erläuterungen 

• Die Auszubildenden stehen in einem Vertragsverhältnis mit der 
Ausbildungsstätte oder dem verbundenen Krankenhaus. 

• Die praktische Ausbildung findet in dem verbundenen Kranken-
haus statt. 

• Zwischen der Ausbildungsstätte und dem verbundenen Kranken-
haus bestehen betriebliche Verflechtungen. 

Typen von Ausbil-
dungsstätten spiegeln 
unterschiedliche 
Strukturen wider  
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 Kostenumfang 

Jeweils kalkulationsrelevante Kostenanteile für 

• Kosten der Ausbildungsstätte (einschließlich der verrechneten 
Kostenanteile des verbundenen Krankenhauses), 

• Kosten der praktischen Ausbildung (im verbundenen Kranken-
haus), 

• Ausbildungsvergütungen der Auszubildenden. 

Die Aufwendungen für Ausbildungsvergütungen der Auszubilden-
den werden außerhalb der Kalkulation aufbereitet und separat 
übermittelt. 

 
Ausbildungsstätte Typ B 

 Definition 

Die mit einem Krankenhaus verbundene Einrichtung führt den 
theoretisch-praktischen Unterricht für die Schüler mehrerer 
kooperierender Krankenhäuser durch. 

 Erläuterungen 

• Die Auszubildenden stehen in einem Vertragsverhältnis mit der 
Ausbildungsstätte oder den beteiligten Krankenhäusern. 

• Die praktische Ausbildung findet in den beteiligten Kranken-
häusern statt. 

• Zwischen der Ausbildungsstätte und dem verbundenen Kranken-
haus bestehen betriebliche Verflechtungen. 

 Kostenumfang 

Jeweils kalkulationsrelevante Kostenanteile für 

• Kosten der Ausbildungsstätte (einschließlich der verrechneten 
Kostenanteile des verbundenen Krankenhauses), 

• Kosten der praktischen Ausbildung (für die Schüler des mit der 
Einrichtung verbundenen Krankenhauses), 

• Ausbildungsvergütungen der Auszubildenden (bei Vertrags-
verhältnis mit der Einrichtung für alle Schüler; bei Vertrags-
verhältnis mit den jeweiligen Kränkenhäusern für die Schüler 
des mit der Einrichtung verbundenen Krankenhauses). 

Die Aufwendungen für Ausbildungsvergütungen der Auszubilden-
den werden außerhalb der Kalkulation aufbereitet und separat 
übermittelt. 
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Ausbildungsstätte Typ C 

 Definition 

Die Einrichtung ist nicht mit einem Krankenhaus verbunden und 
führt den theoretisch-praktischen Unterricht für die Schüler aus 
mehreren Krankenhäusern durch. 

 Erläuterungen 

• Die Auszubildenden stehen in einem Vertragsverhältnis mit der 
Ausbildungsstätte oder den beteiligten Krankenhäusern. 

• Die praktische Ausbildung findet in den beteiligten Kranken-
häusern statt. 

 Kostenumfang 

Jeweils kalkulationsrelevante Kostenanteile für 

• Kosten der Ausbildungsstätte, 

• Ausbildungsvergütungen der Auszubildenden (bei Vertragsver-
hältnis mit der Einrichtung). 

Die Aufwendungen für Ausbildungsvergütungen der Auszubilden-
den werden außerhalb der Kalkulation aufbereitet und separat 
übermittelt. 

Bei diesem Ausbildungsstättentyp können Kosten der praktischen 
Ausbildung nicht einbezogen werden. 

 

Arbeitsschritt: 

 Ordnen Sie Ihre Einrichtung einem der genannten Ausbildungsstätten-
typen zu. Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Struktur- 
und Kostendaten verfügen.  
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3.2 Ausbildungsberufe 

Nach den Regelungen des § 17a KHG werden die Ausbildungskosten der 
folgenden, in § 2 Nr. 1a KHG genannten Ausbildungsberufe finanziert: 

a) Ergotherapeut, Ergotherapeutin, 

b) Diätassistent, Diätassistentin, 

c) Hebamme, Entbindungspfleger, 

d) Krankengymnast, Krankengymnastin, Physiotherapeut, Physiothera-
peutin, 

e) Gesundheits- und Krankenpflegerin, Gesundheits- und Krankenpfle-
ger, 

f) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger, 

g) Krankenpflegehelferin, Krankenpflegehelfer, 

h) medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent, medizinisch-
technische Laboratoriumsassistentin, 

i) medizinisch-technischer Radiologieassistent, medizinisch-technische 
Radiologieassistentin, 

j) Logopäde, Logopädin, 

k) Orthoptist, Orthoptistin, 

l) medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik, medizi-
nisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik 

Entsprechend sind auch nur die für die dort genannten Berufe anfallenden 
Ausbildungskosten kalkulationsrelevant. Alle anderweitig begründeten Kos-
ten sind aus der Kalkulation auszugliedern. 

Die Regelungen des § 17a KHG sehen eine berufsbezogene Finanzierung 
der Ausbildungskosten vor. Daher sind sowohl die Kosten der Ausbildungs-
stätte berufsbezogen aufzubereiten als auch die Daten zur Zahl der Ausbil-
dungsplätze und der Auszubildenden je Lehrjahr berufsbezogen darzustellen. 

Die Kalkulation und berufsbezogene Aufbereitung der Kosten erfolgt über 
entsprechende in der Ausbildungsstätte einzurichtende Kostenstellen. Dies 
ist insbesondere dann erforderlich, wenn die Ausbildungsstätte mehr als ei-
nen der in § 2 Nr. 1a KHG genannten Berufe ausbildet oder neben den in § 2 
Nr. 1a KHG genannten Berufen auch andere, dort nicht aufgeführte Maß-
nahmen der Berufsausbildung durchführt. Nähere Erläuterungen zur berufs-
bezogenen Kostenstellengliederung enthält Kapitel 5.1.2. 

 
 

Nur die in § 2 Nr. 1a 
KHG genannten Aus-
bildungsberufe sind 
kalkulationsrelevant 

Kostenstellen gliedern 
die Ausbildungskosten 
nach Berufen 
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Beispiele: 

 Eine Krankenpflegeschule bildet Auszubildende im Beruf Gesund-
heits- und Krankenpfleger/in aus. Da keine weiteren beruflichen Bil-
dungsmaßnahmen angeboten werden, sind die Gesamtkosten der Aus-
bildungsstätte unter Berücksichtigung der Vorgaben des Kapitel 5.4 
kalkulationsrelevant und zu übermitteln.  

 Ein „Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe“ bietet die Ausbildung 
in den Berufen Diätassistent/in, Physiotherapeut/in und Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in (diese Berufe sind in § 2 Nr. 1a KHG genannt) 
sowie Lehrgänge zur Qualifizierung als Rettungssanitäter/in an. 
Daneben wird die Berufsausbildung zum Sport- und Fitnesskauf-
mann/frau und zum Masseur/in angeboten. Bei dieser Ausbildungsstät-
te sind entsprechend den Vorgaben in Kap. 5.4 die Kosten für sämtli-
che Ausbildungsmaßnahmen berufsbezogen zu kalkulieren, jedoch nur 
die Kosten für die in § 2 Nr. 1a KHG genannten Berufe zu übermit-
teln. 

 
Arbeitsschritte: 

 Stellen Sie fest, welche der in Ihrer Einrichtung zur Ausbildung ange-
botenen Berufe in § 2 Nr. 1a KHG genannt sind. 

 Prüfen Sie das Vorliegen von berufsbezogenen Daten für die Über-
mittlung Ihrer Kalkulationsergebnisse. 

3.3 Relevanter Kostenumfang 

Unter dem Begriff der kalkulationsrelevanten Kosten werden alle Kosten 
zusammengefasst, die nach den Vorgaben des § 17a KHG zu den Ausbil-
dungskosten zählen. Dabei sind mehrere Bestandteile zu betrachten: 

 Theoretischer und praktischer Unterricht 

Ein bedeutender, für die Kalkulation relevanter Kostenanteil entsteht 
im Zusammenhang mit Ausbildungsmaßnahmen, die als theoreti-
scher und praktischer Unterricht in Ausbildungsstätten durchgeführt 
werden. Dazu zählen u.a. die Personalkosten der Lehrkräfte und die 
Sachkosten für Lehr- und Arbeitsmittel. Diese Kosten sind in der 
Kostenstellenrechnung der Ausbildungsstätte ausgewiesen.  

 Kostenanteile einer verbundenen Einrichtung 

Ausbildungsstätten mit betrieblichen Verflechtungen zu einer ver-
bundenen Einrichtung  (i.d.R.: Krankenhaus) müssen Kostenanteile 
für zentrale Funktionen wie z.B. im Bereich der Verwaltung, der 
Versorgung mit Wasser und Energie oder der technischen Unterhal-
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tung, die durch die verbundene Einrichtung übernommen werden, in 
die Kalkulation einbeziehen. Die Vorgehensweise richtet sich nach 
der Art der Verbundenheit zwischen den Einrichtungen (vgl. dazu 
die Erläuterungen in Kapitel 5.2). 

 Kosten der Praxisanleitung 

Darüber hinaus sind Kosten kalkulationsrelevant, die für Maßnah-
men im Rahmen der Praxisanleitung im Krankenhaus oder anderen 
geeigneten Einrichtungen (insbesondere der stationären Pflege und 
Rehabilitation) anfallen. Sofern die Kosten der Praxisanleitung in 
einer mit der Ausbildungsstätte verbundenen Einrichtung der prakti-
schen Ausbildung anfallen, sind diese dort zu ermitteln und in die 
Kalkulation einzubeziehen (vgl. dazu die Erläuterungen in Kapitel 
5.3). 

 Ausbildungsvergütungen 

Ebenfalls zu den Ausbildungskosten zählen die Vergütungen der 
Auszubildenden im Umfang der Mehrkosten gem. § 17a Abs. 1 
KHG. Die Vergütungen der Auszubildenden werden jedoch nicht in 
die Kalkulationsgrundlage der Ausbildungskosten einbezogen, son-
dern separat aufbereitet und übermittelt. 

Von der Kalkulation ausgenommen sind dagegen Kosten, 

 die für Ausbildungsmaßnahmen in Berufen anfallen, die durch § 2 
Nr. 1a KHG nicht erfasst sind, 

 die mit weiteren, gem. § 17a KHG nicht finanzierungsfähigen Sach-
verhalten in Zusammenhang stehen, 

 die in Zusammenhang mit Leistungen entstehen, für die nach der 
Systematik des KHG, des KHEntgG oder anderer einschlägiger Ge-
setze bzw. Verordnungen bundeseinheitliche Regelungen über die 
Gewährung öffentlicher Fördermittel bestehen. Kosten, denen För-
dermittel aufgrund landesspezifischer Vereinbarungen zur Ausbil-
dungsfinanzierung gegenüber stehen, sind nicht in Abzug zu brin-
gen. 

Nicht kalkulationsrelevante Kostenanteile sind auszugliedern. Einzelheiten 
zur Ausgliederung nicht kalkulationsrelevanter Kosten werden in Kap. 5.4 
erläutert. 
 

Arbeitsschritte: 

 Stellen Sie die Einbeziehung der kalkulationsrelevanten Kostenanteile 
sowohl der Ausbildungsstätte als auch von verbundenen Einrichtungen 
(Kosten zentraler Funktionen, Kosten der Praxisanleitung) sicher. 

 Prüfen Sie die Notwendigkeit von Kostenausgliederungen und stellen 
Sie das Vorliegen dafür benötigter Informationen sicher.  

Nicht kalkulationsrele-
vante Kostenanteile sind 
auszugliedern  
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3.4 Bezugszeitraum 

Der Kalkulation liegen die Daten der Ausbildungsstätte für ein abgeschlos-
senes Kalenderjahr zugrunde. Das Kalenderjahr, aus dem die verwendeten 
Daten für die Kalkulation stammen, wird als „Datenjahr“ bezeichnet.  

Für die Kalkulationsdaten gilt das „Prinzip der zeitlichen Kongruenz“, wo-
nach die zu verwendenden Kalkulationsdaten stets dem gleichen Datenjahr 
entstammen müssen. 

In die Kalkulation werden alle Ausbildungsmaßnahmen in einem Ausbil-
dungsberuf, die im betrachteten Datenjahr durchgeführt wurden, einbezogen. 
Ob eine Ausbildungsmaßnahme (Lehrgang, Seminar o.ä.) in dem Datenjahr 
inhaltlich abgeschlossen wurde, ist dabei ohne Belang. 

 
Hinweis: 

 Falls in einer Ausbildungsstätte das Geschäftsjahr nicht mit dem Ka-
lenderjahr übereinstimmt, ist das InEK zur Klärung der Vorgehens-
weise im Rahmen der Kalkulation zu kontaktieren. 

Bezugszeitraum ist das 
Kalenderjahr („Daten-
jahr“)  
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4. ÜBERSICHT: ZENTRALE KALKULATIONSSCHRITTE 

Das vorliegende Handbuch schildert detailliert die für die Ermittlung der 
Ausbildungskosten erforderlichen Arbeitsschritte. Das nachfolgende Ab-
laufdiagramm zeigt im Überblick die methodische Vorgehensweise bei der 
Kalkulation (vgl. auch Anlage 1). 

 

Abbildung 1:  Übersicht der Kalkulationsschritte zur Ermitt-
lung der Ausbildungskosten 
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Das Ziel der Kalkulation besteht in einer berufsbezogenen Kostenzurechung. 
Die Kostenstellenrechnung ist daher entsprechend des angebotenen Spek-
trums der Ausbildungsberufe zu differenzieren. Unmittelbar mit Ausbil-
dungsmaßnahmen zusammenhängende Kosten werden verursachungsgerecht 
den berufsbezogenen Kostenstellen zugeordnet, wobei berufsübergreifende 
Kosten anteilig zu berücksichtigen sind. Strukturelle Kosten der Ausbil-
dungsstätte (z.B. für Betrieb, technische Unterhaltung) werden einer Allge-
meinen Kostenstelle zugeordnet und von dort anhand eines einheitlichen 
Schlüssels den Berufen zugerechnet. Auch auf Kostenstellenebene sind nicht 
kalkulationsrelevante Kostenanteile zu ermitteln und auszugliedern. Ausbil-
dungsstätten mit nur einem Ausbildungsberuf folgen einem teilweise verein-
fachten Verfahren. 

Einer einheitlichen Zuordnungsvorschrift folgend werden die den Kosten-
stellen zugeordneten Kostenarten zu vier Kostenartengruppen verdichtet. 
Diese gliedern die Ausbildungskosten in vier Kategorien: 

Kostenartengruppe 1: Theoretischer und praktischer Unterricht 

Kostenartengruppe 2: Praktische Ausbildung 

Kostenartengruppe 3: Sachaufwand der Ausbildungsstätte 

Kostenartengruppe 4: Gemeinkosten 

Anlage 5 enthält die Zuordnungsvorschrift, nach der jede Kostenart (jedes 
Konto) genau einer der genannten Kostenartengruppen zuzuordnen ist. 

Im Rahmen der Datenübermittlung sind von allen Ausbildungsstätten je Be-
ruf Kostenangaben zu den definierten Kostenartengruppen anzugeben. Dar-
über hinaus können auf freiwilliger Basis weiter differenzierte Kostenanga-
ben für vorgegebene Tatbestände berechnet und übermittelt werden. 
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5. AUFBEREITUNG DER KOSTENDATEN 

5.1 Benötigte Daten für die Kalkulation  

5.1.1 Kostenartenrechnung 

5.1.1.1 Systematik der KHBV 

Für alle Ausbildungsstätten stellt der durch die KHBV vorgegebene Konten-
rahmen eine verbindlich umzusetzende Mindestvorgabe dar. Sofern Einrich-
tungen nicht dem Geltungsbereich der KHBV unterliegen, ist die vorhande-
ne Kontengliederung sachgerecht in die Gliederungssystematik der KHBV 
überzuleiten.  

Ausgangspunkt für die Kalkulation der Ausbildungskosten ist die (letzte) 
Summen- und Saldenliste der Finanzbuchhaltung, die der Erstellung des 
(testierten) Jahresabschlusses zugrunde gelegt wurde. Die in dieser Liste 
ausgewiesenen Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7 der KHBV müs-
sen mit den entsprechenden Aufwendungen in der Gewinn- und Verlust-
rechnung des testierten Jahresabschlusses übereinstimmen.  

Im Zusammenhang mit der Kalkulation der Ausbildungskosten sind folgen-
de Aspekte zu beachten: 

 Falls nicht der testierte Jahresabschluss, sondern die aktuelle (letzte) 
Summen- und Saldenliste die Grundlage der Kalkulationsarbeiten 
bildet, sind noch nicht durchgeführte, aber bereits zu erwartende Bu-
chungen in entsprechender Höhe in einem für die Kalkulation einge-
richteten Buchungskreis vorzunehmen. 

 Die Konten gem. KHBV sind nur in dem Umfang einzurichten wie 
entsprechende Aufwandsarten zu buchen sind. So dürften bspw. Per-
sonalaufwendungen für die Dienstart „Ärztlicher Dienst“ nicht re-
gelmäßig im Bereich der Ausbildungsstätten anfallen. 

 Sofern der Kontenrahmen der KHBV von einer Einrichtung durch 
zusätzliche Konten erweitert wurde, sind die dort gebuchten Auf-
wendungen sinngemäß entsprechend den Vorgaben des Kalkulati-
onsschemas in die Kalkulation einzubeziehen. 

 Ausbildungsstätten, die mit einem Krankenhaus verbunden sind, 
müssen anteilige Kosten dieser Einrichtung in erster Linie für Orga-
nisation und Betrieb („Infrastruktur“) in die Kalkulationsgrundlage 
einbeziehen. 

Die Konten müssen 
nach der Systematik 
der KHBV gegliedert 
sein 
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 Ist die Ausbildungsstätte in eine von Krankenhäusern getragene 
Verbundstruktur eingebunden, in der bestimmte Funktionen für Or-
ganisation und Betrieb („Infrastruktur“) zentral organisiert sind, sind 
die dafür anfallenden Kosten ebenfalls anteilig in die Kalkulation 
einzubeziehen. 

 Die Pflichtbeiträge des Arbeitgebers zur berufsgenossenschaftlichen 
Unfallversicherung sollten nach Dienstarten differenziert in der Kos-
tenartenrechnung ausgewiesen werden. 

 

5.1.1.2 Hinweise zu Kontengruppen 

Direkt gebuchte und zugerechnete Kosten  

Die Konten der Kontenklassen 6 und 7 der KHBV nehmen sowohl die direkt 
in den Ausbildungsstätten gebuchten Aufwendungen als auch die von einer 
verbundenen Einrichtung (i.d.R.: einem Krankenhaus) der Ausbildungsstätte 
zugerechneten anteiligen Kosten auf. Kapitel 5.2. gibt nähere Erläuterungen 
zu diesem Sachverhalt. 

Einrichtung zusätzlicher Konten  

Zur einheitlichen Aufbereitung der Kostenarten ist es erforderlich, die fol-
genden nicht im Kontenrahmen der KHBV enthaltenen Konten zusätzlich 
einzurichten: 

 Ausgleichskonto  

Das Ausgleichskonto nimmt die Gegenbuchung bei der Ausgliede-
rung von Kostenarten auf.  

 Konto _ _ 09 in den Kontengruppen 60-64 „Leitung der Ausbil-
dungsstätte“  

Die Konten enthalten die Personalaufwendungen für die Leitung der 
Ausbildungsstätte. 

 Konto 76102 „Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgü-
ter: Raum- und Geschäftsausstattung“  

Das Konto wird für den separaten Ausweis der Abschreibungen auf 
wiederbeschaffte Gebrauchsgüter der Raum- und Geschäftsausstat-
tung eingerichtet. 

 Konto 7813 „Sachaufwand für Praxiseinsätze der Schüler“ 

Dem Konto werden Sachaufwendungen zugeordnet, die im Zusam-
menhang mit Praxiseinsätzen der Schüler (Praxisanleitung im Kran-
kenhaus und anderen geeigneten Einrichtungen der Pflege oder Re-



Kapitel 5: Aufbereitung der Kostendaten Handbuch zur Kalkulation von Ausbildungskosten 
 Version 1.0 – 31.08.2009 

19 

habilitation) entstehen (z.B. für Arbeitsmaterialien, Arbeitskleidung, 
Fahrgelderstattungen). 

 Konto 7814 „Sachaufwand für Qualifizierungsmaßnahmen der Pra-
xisanleiter/-innen“  

Sachaufwendungen, die für Lehrgänge und andere Qualifizierungs- 
bzw. Weiterbildungsmaßnahmen für die Tätigkeit als Praxisanlei-
ter/-in anfallen, werden auf dieses Konto gebucht (z.B. Gebühren, 
Reisekosten). 

 Konto 7815 „Reisekosten, Fahrgelder, Spesen im Zusammenhang 
mit der Praxisanleitung“  

Die Zuordnung von Sachaufwendungen erfolgt in gleicher Weise 
wie für Konto 693, allerdings hier für im Zusammenhang mit der 
Praxisanleitung entstandene Aufwendungen.  

 

Erläuterungen zu Kontengruppen 

 

Kontengruppe 60-64 (Personalaufwendungen)  

Die Dienstart „Personal der Ausbildungsstätten“ ist ausschließlich den 
Personalaufwendungen für die Lehrkräfte für den theoretisch-praktischen 
Unterricht vorbehalten, die für diese Tätigkeit mit der Ausbildungsstätte 
einen Arbeits- oder Dienstvertrag haben (ggf. anteilig). Diese Mitarbeiter 
sind somit nicht (bzw. nur anteilig) entsprechend ihrer Berufsausbildung 
einer Dienstart zuzuordnen. Das übrige, nicht mit Lehraufgaben betraute 
Personal der Ausbildungsstätte (z.B. im Bereich Verwaltung) ist hinge-
gen nach der beruflichen Qualifikation der entsprechenden Dienstart zu-
zuordnen. 

Die Personalaufwendungen für die Leitung der Ausbildungsstätte werden 
vollständig der Dienstart „Personal der Ausbildungsstätten“ zugeordnet. 
Für die Übermittlung tatbestandsbezogener Kosten ist eine separate 
Dienstart „Schulleitung“ in der von der KHBV für Personalaufwendun-
gen vorgesehenen Kontengliederung einzurichten. 

Vergütungen für die nebenberufliche Lehrtätigkeit von Honorarkräften 
werden nicht der Kontengruppe 60-64, sondern als Sachaufwand im Kon-
to 7810 ausgewiesen. 

Die anteiligen Personalaufwendungen der Praxisanleiter/innen für die 
praktische Ausbildung werden im Krankenhaus unter der für den jeweili-
gen Mitarbeiter zutreffenden Dienstart gebucht und so in die Kalkulation 
der Ausbildungskosten übernommen.  

Ausbildungsvergütungen sind aus der Kalkulationsbasis auszugliedern 
und werden separat übermittelt. 
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Kontengruppe 65 (Lebensmittel) 

Die in dieser Kontengruppe kalkulationsrelevanten Aufwendungen fallen 
für Lehr- und Arbeitsmaterialien an (z.B. für den Ausbildungsberuf Diät-
assistentin). 

Kontengruppe 66 (Medizinischer Bedarf) 

Die in dieser Kontengruppe enthaltenen Aufwendungen für z.B. Ver-
bandmittel, Röntgen- oder Laborbedarf fallen für Lehr- und Demonstrati-
onszwecke an. Die Materialien werden somit wie Arbeitsmittel verwen-
det. 

Eine Ausnahme bildet Konto 6618, dem Honorare für nicht angestellte 
Ärzte zuzurechnen sind (z.B. für einen externen Betriebsarzt). Vergütun-
gen für nebenamtlich tätige Lehrkräfte fallen jedoch unter Kontengruppe 
781! 

Kontengruppe 68 (Wirtschaftsbedarf)  

In Kontengruppe 68 fallen auch die Aufwendungen für bezogene Leis-
tungen durch Dritte (z.B. Reinigungsleistungen). Eine Leistungsbezie-
hung mit Dritten liegt vor, wenn über diese zwischen beiden Parteien ein 
Vertrag geschlossen wurde und darauf gründend Rechnungen gestellt und 
Zahlungen geleistet werden. 

Kontengruppe 69 (Verwaltungsbedarf) 

Für die Berechnung tatbestandsbezogener Kosten sind eine differenzierte 
Betrachtung der Einzelkonten und ggf. weitere Kostenabgrenzungen er-
forderlich.  

Unter dieser Kontengruppe werden u.a. Reisekosten, Fahrgelder und Spe-
sen der der Ausbildungsstätte zugehörigen Mitarbeiter, Honorarkräfte 
und Schüler ausgewiesen. Ebenfalls unter Kontengruppe 69 fallen die 
Kosten für Softwarelizenzen und laufende EDV-Dienstleistungen. 

Kontengruppe 70 (Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen) 

Die in dieser Kontengruppe gebuchten Aufwendungen können nur dann 
kalkulationsrelevante Kosten sein, wenn die Zentralbereiche Leistungen 
für die Ausbildungsstätte erbringen und der Preis für diese Leistungen 
den Marktpreis nicht erheblich übersteigt. 

Die Einbeziehung von in Kontengruppe 70 gebuchten Aufwendungen ist 
unter folgenden Konstellationen denkbar: 

Bei Ausbildungsstätten des Typs A und B werden von dem verbundenen 
Krankenhaus anteilige Aufwendungen, die dort bereits unter Konten-
gruppe 70 verbucht wurden, im Zuge der Kostenverrechnung weiterbelas-
tet (dabei müssen jedoch die zuvor genannten Voraussetzungen vorlie-
gen!).  
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Bei Ausbildungsstätten des Typs C werden die Kosten für bestimmte 
Funktionen, die zentral innerhalb des von Krankenhäusern getragenen 
Verbunds organisiert sind, anteilig einbezogen. 

Kontengruppe 781 (Sachaufwand der Ausbildungsstätten) 

Unter dieser Kontengruppe werden ausschließlich die Vergütungen für 
nebenamtlich tätige Lehrkräfte sowie Aufwendungen für Lehrmittel und 
Arbeitsmittel erfasst.  

Kontengruppe 782 (Sonstige Aufwendungen) 

Konto 7824 enthält die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, aus-
genommen die Aufwendungen für die Qualifikation von Praxisanlei-
ter/innen (Zuordnung hier: Konto 7814). 

 

Arbeitsschritte: 

 Prüfen Sie die vorhandene Kontengliederung. Richten Sie ggf. weitere 
Konten gemäß den Mindestanforderungen an die Kontengliederung 
ein bzw. leiten Sie die vorhandene Kontenstruktur auf die Gliede-
rungssystematik der KHBV über. 

 Nehmen Sie eine Kopie der Gewinn- und Verlustrechnung des testier-
ten Jahresabschlusses sowie eine Kopie der (letzten) Summen- und 
Saldenliste der Finanzbuchhaltung in die Dokumentation der Kalkula-
tionsarbeiten auf. 

 Fügen Sie eine Kopie des Kontenplans sowie ggf. der Kontenüberlei-
tung der Dokumentation der Kalkulationsarbeiten bei. 

 

5.1.2 Kostenstellenrechnung  

Kostenstellen strukturieren Kosten nach dem Ort ihrer Entstehung. Ihre Bil-
dung folgt grundlegenden Kriterien wie einheitlicher Verantwortungsbe-
reich, einheitliche Maßgrößen der Kostenverursachung oder räumlich abge-
trennter Bereich. Neben diesen Aspekten übernehmen im vorliegenden Kal-
kulationsschema die Kostenstellen die wesentliche Funktion, die Kosten 
nach Ausbildungsberufen zu gliedern sowie die Ermittlung von nicht kalku-
lationsrelevanten Kostenanteilen zu unterstützen. Die Kosten müssen auf den 
Kostenstellen nach Kostenarten gegliedert sein. 

Als obligatorische Mindestanforderung sind von den Ausbildungsstätten die 
nachfolgend beschriebenen Kostenstellenstrukturen einzurichten: 

 

Die Kostenstellen struk-
turieren Kosten nach 
Ausbildungsberufen 
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 Ausbildungsstätte (ein Ausbildungsberuf): 

Die Einrichtung einer Kostenstelle für die Ausbildungsstätte reicht 
aus. 

 Ausbildungsstätte (zwei und mehr Ausbildungsberufe): 

Allgemeine Kostenstelle der Ausbildungsstätte 

Kostenstelle Ausbildungsberuf 1 

Kostenstelle Ausbildungsberuf 2 

… 
Kostenstelle Ausbildungsberuf n 

 
Weitere Kostenstellen nach Bedarf: 

Kostenstelle für berufsübergreifende Ausbildungsbereiche (z.B. 
Labor, Computerraum) 

 Für den Fall, dass Kostenanteile für die in Kap. 6.2 beschriebenen 
Tatbestände zu ermitteln und auszugliedern sind, ist die Einrichtung 
folgender weiterer Kostenstellen erforderlich: 

Gebäudekostenstelle der Ausbildungsstätte 

Kostenstelle Wohnheim 

Kostenstelle Nebenbetrieb 

Abgrenzungs-Kostenstelle 

 

Hinweise: 

 Eine Kostenstelle ist für jeden in der Ausbildungsstätte unterrichteten 
Beruf einzurichten – nicht nur für die in § 2 Nr. 1a KHG genannten 
Berufe. 

 Ein berufsübergreifender Ausbildungsbereich wird für Ausbildungs-
maßnahmen in mehreren Berufsbildern genutzt und dient ausschließ-
lich dem theoretischen Unterricht bzw. der praktischen Ausbildung 
(z.B. Demonstrationslabor). Die Einrichtung einer (oder mehrerer) 
Kostenstelle(n) ist für die sachgerechte Aufteilung dieser Kosten nach 
Berufen erforderlich (vgl. auch Kap. 5.5.1). 

 Die Allgemeine Kostenstelle einer Ausbildungsstätte nimmt die Kos-
ten auf, die zum Zeitpunkt der Buchung nicht unmittelbar einem Aus-
bildungsberuf zugeordnet werden können. Die Kosten dieser Kosten-
stelle werden über einen einheitlichen Verrechnungsschlüssel auf die 
Kostenstellen der Ausbildungsberufe verteilt (vgl. auch Kap. 5.5.2). 
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 Eine differenziertere Gliederung der Kostenstellen ist möglich. Diese 
ist jedoch ebenso wie eine bereits bestehende Kostenstellenstruktur in 
die hier vorgegebene Systematik zu integrieren.  

 

Arbeitsschritte: 

 Prüfen Sie die vorhandene Kostenstellengliederung und richten Sie 
ggf. weitere Kostenstellen gemäß den Mindestanforderungen an die 
Kostenstellengliederung ein. 

 Fügen Sie eine Kopie des Kostenstellenplans der Dokumentation der 
Kalkulationsarbeiten bei. 

 

5.2 Einbeziehung von Kostenanteilen einer verbundenen Ein-
richtung 

Voraussetzungen 

Die hier beschriebene Vorgehensweise ist für alle Ausbildungsstätten rele-
vant, die mit einer verbundenen Einrichtung (i.d.R.: einem Krankenhaus) in 
der Weise betrieblich verflochten sind, dass die verbundene Einrichtung be-
stimmte zentrale Funktionen übernimmt, wie z.B. im Bereich der Verwal-
tung, der Versorgung mit Wasser und Energie oder der technischen Unter-
haltung. Die Kosten, die mit diesen für die Ausbildungsstätte erbrachten 
Leistungen verbunden sind, müssen in die Kalkulation der Ausbildungskos-
ten einbezogen werden. 

Die Verbundenheit zwischen Ausbildungsstätte und angeschlossener Ein-
richtung ist in zwei modellhaften Ausprägungen (ggf. auch in Varianten da-
von) beschreibbar: 

 Modell 1 liegt eine sehr enge betriebliche Verflechtung zwischen 
beiden Einrichtungen zugrunde, sodass die Ausbildungsstätte den 
Charakter eines unselbständigen Teils der verbundenen Einrichtung 
trägt und bspw. als Kostenstelle in deren Kostenstellenrechnung ein-
bezogen ist.  

 Bei Modell 2 bildet die Ausbildungsstätte eine auch formal selbstän-
dige Einheit, bei der verschiedene Leistungsbeziehungen mit der 
verbundenen Einrichtung bestehen. 

Die Vorgehensweise bei der Einbeziehung von Kostenanteilen einer ange-
schlossenen Einrichtung richtet sich nach dem vorliegenden Modelltypus. 

 

Kosten für zentrale 
Funktionen, die von 
einer verbundenen 
Einrichtung (i.d.R.: 
Krankenhaus) bereit 
gestellt werden, sind 
einzubeziehen  
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Modell 1 

Kostenermittlung (bei der verbundenen Einrichtung) 

In der verbundenen Einrichtung sind die auf Leistungen für die Ausbil-
dungsstätte entfallenden Kostenanteile verursachungsgerecht zu ermitteln. 
Das Handbuch für die Kalkulation von Fallkosten in Krankenhäusern (Ver-
sion 3.0) enthält in Kapitel 4.4.4 grundsätzliche Hinweise für die Abgren-
zung der auf Ausbildungsstätten entfallenden Kosten aus den Kosten des 
Krankenhauses. Die Kostenanteile werden im Zuge der Kostenstellenver-
rechnung (IBLV) mit Hilfe vorgegebener Verrechnungsschlüssel der Aus-
bildungsstätte zugeordnet (vgl. dazu die ausführlichen Erläuterungen in Kap. 
5.2 des Handbuchs für die Kalkulation von Fallkosten in Krankenhäusern). 
Die Kostenstelle(n) der Ausbildungsstätte nehmen dabei nur als empfangen-
de Kostenstelle(n) an der Kostenverrechnung teil. In erster Linie ist für die 
folgenden Bereiche eine betriebliche Verflechtung zwischen verbundener 
Einrichtung und Ausbildungsstätte zu erwarten, die eine anteilige Kostenzu-
rechnung nach sich zieht:  

Verwaltung:   Finanz- und Rechnungswesen, Personalverwaltung, EDV 

Reinigung:  Reinigung der Gebäudeflächen (Bodenflächen, Fensterflä-
chen, Sanitärbereiche) 

Werkstätten:  Wartungs- und Reparaturleistungen 

Versorgung mit Energie und Wasser, Abfallbeseitigung 

 

Hinweise: 

 Verbundene Einrichtungen, die kein Krankenhaus sind, wenden die 
Vorgaben des Handbuchs für die Kalkulation von Fallkosten in Kran-
kenhäusern sinngemäß an. 

 Vor Durchführung der IBLV ist die Aktualität der als Verrechnungs-
schlüssel herangezogenen Daten in den in die Verrechnung einbezo-
genen Bereichen zu prüfen. 

 Für die Nutzung von Räumlichkeiten werden über die Nebenkosten 
hinaus nur dann Mietaufwendungen einbezogen, wenn auf der Grund-
lage eines Mietvertrages zwischen verbundener Einrichtung und Aus-
bildungsstätte entsprechende Zahlungen erfolgen.  

 Kalkulatorische Kosten dürfen nicht angesetzt werden. 

 

 

 

 

In der verbundenen 
Einrichtung anfallen-
de Kostenanteile wer-
den im Zuge der Kos-
tenstellenverrechnung 
(IBLV) einbezogen 
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Kostenausweis (bei der Ausbildungsstätte) 

Die aus der verbundenen Einrichtung der Ausbildungsstätte zugerechneten 
Kosten werden in den jeweiligen Kostenarten in die Kalkulation der Ausbil-
dungskosten einbezogen. Damit addieren sich die aus der verbundenen Ein-
richtung verrechneten Kostenbeträge zu den bereits in der Kostenartenrech-
nung der Ausbildungsstätte vorhandenen Kosten der jeweiligen Kostenart. 
Die Kosten werden – soweit vorhanden – der allgemeinen Kostenstelle der 
Ausbildungsstätte zugeordnet, es sei denn, sie sind eindeutig einem be-
stimmten Ausbildungsberuf zuzurechnen. In diesem Fall erfolgt die Kosten-
zuordnung zur Kostenstelle des Ausbildungsberufs. 

 

Modell 2 

Zwischen Ausbildungsstätte und verbundener Einrichtung bestehen vertrag-
lich fixierte Beziehungen über zu erbringende Leistungen und Zahlungen. 

Bei der Ausbildungsstätte werden die Rechnungsbeträge über von der ver-
bundenen Einrichtung erbrachte Leistungen als Sachaufwand für bezogene 
Leistungen Dritter unter Kontengruppe 681 ausgewiesen. 

Die Kosten werden – soweit vorhanden – der allgemeinen Kostenstelle der 
Ausbildungsstätte zugeordnet, es sei denn, sie sind eindeutig einem be-
stimmten Ausbildungsberuf zuzurechnen. In diesem Fall erfolgt die Kosten-
zuordnung zur Kostenstelle des Ausbildungsberufs. 

 
Arbeitsschritte: 

 Prüfen Sie, ob die Voraussetzungen für die Einbeziehung von Kosten-
anteilen einer verbundenen Einrichtung vorliegen. Falls ja: 

 Legen Sie ggf. gemeinsam mit den Verantwortlichen der verbundenen 
Einrichtung fest, für welche Leistungen Kosten einzubeziehen sind. 
Stellen Sie ggf. für die Berechnung erforderliche Informationen zur 
Verfügung. 

 Prüfen Sie Umfang und Art der verrechneten Kosten und ordnen Sie 
die einzubeziehenden Kostenanteile wie modelltypisch beschrieben 
den Kostenarten und Kostenstellen zu.  

 Dokumentieren Sie die Vorgehensweise in der Form, dass sich der 
Umfang der aus der verbundenen Einrichtung einbezogenen Kosten in 
den betreffenden Kostenarten und Kostenstellen nachvollziehen lässt. 

 
 

Kosten für zentrale 
Funktionen werden als 
Sachaufwand für be-
zogene Leistungen 
Dritter einbezogen 
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5.3 Einbeziehung der Kosten der Praxisanleitung 

Praxisanleitung 

Kosten der Praxisanleitung entstehen in der Einrichtung, die die praktische 
Ausbildung der Schüler durchführt. In der Regel wird es sich dabei um ein 
Krankenhaus handeln, es kommen aber auch andere geeignete Einrichtungen 
der Pflege oder Rehabilitation in Betracht.  

Die Kosten der Praxisanleitung sind grundsätzlich in die Kalkulation 
einzubeziehen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass diese Kosten für die 
Kalkulation verfügbar sind. Dies dürfte nur dann der Fall sein, wenn die 
praktische Ausbildung in einer mit der Ausbildungsstätte verbundenen 
Einrichtung durchgeführt wird. Daraus folgt:  

 Ausbildungsstätten des Typs A beziehen die Kosten der Praxisanlei-
tung für alle Auszubildenden der verbundenen Einrichtung ein. 

 Ausbildungsstätten des Typs B beziehen die Kosten der Praxisanlei-
tung nur für die Auszubildenden der verbundenen Einrichtung ein. 

 Ausbildungsstätten des Typs C können keine Kosten der Praxisan-
leitung einbeziehen. 

Das Krankenpflegegesetz (KrPflG) und die Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung für die Berufe in der Krankenpflege (KrPflAPrV) sprechen im 
Zusammenhang mit der praktischen Ausbildung von der „Praxisanleitung“  
und der „Praxisbegleitung“: 

 Die Praxisanleitung (vgl. § 2 Abs. 2 KrPflAPrV) erfolgt in den 
Einrichtungen der praktischen Ausbildung. Sie dient der Heran-
führung der Auszubildenden an die Aufgabenstellungen der beruf-
lichen Praxis. 

 Die Praxisbegleitung (vgl. § 2 Abs. 3 KrPflAPrV)  wird von den 
Ausbildungsstätten in Form einer Betreuung der Auszubildenden in 
den Einrichtungen der praktischen Ausbildung wahrgenommen. 

Die Kosten für Praxisanleitung sind von den Kosten für Praxisbegleitung zu 
unterscheiden. Die Kosten für beide Sachverhalte sind kalkulationsrelevant, 
die näheren Vorgaben dieses Handbuches sind zu beachten.  

Die Praxisbegleitung ist Teil der Aufgaben des Lehrpersonals der Ausbil-
dungsstätte. Die Kosten der Praxisbegleitung werden nicht separat ermittelt, 
sie sind anteilig in den Kosten für Lehrpersonal der Ausbildungsstätte 
enthalten. 

Für die Praxisanleitung werden Kostenanteile in der Einrichtung der 
praktischen Ausbildung ermittelt und in die Kalkulation der Ausbildungs-
kosten einbezogen. Für die Berechnung der einzubeziehenden Kosten gelten 
die nachfolgenden Erläuterungen. 

Kosten entstehen in der 
Einrichtung der prakti-
schen Ausbildung (i.d.R.: 
Krankenhaus) 

Ausbildungsstätten des 
Typs A und B beziehen 
Kosten der Praxisan-
leitung in die Kalkula-
tion ein 
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Kostenberechnung 

Folgende, im Zusammenhang mit der Praxisanleitung anfallende Kosten sind 
in die Kalkulation einzubeziehen: 

 Praxisanleitung 

Kalkulationsrelevant ist die mit Kosten bewertete Zeit der prakti-
schen Anleitung der Auszubildenden durch die Praxisanleiter/-innen. 
Der zeitliche Umfang der Praxisanleitung wird zum einen durch die 
Ausbildungsverordnung vorgegeben und hängt zum anderen von den 
organisatorischen Gegebenheiten in der Einrichtung der praktischen 
Ausbildung ab. Maßgeblich für die Kostenberechnung ist die tat-
sächlich für die praktische Ausbildung angefallene Zeit der Praxi-
sanleiter/-innen, die durch Zeitaufschreibung zu dokumentieren ist. 
Dabei ist der durch § 2 Abs. 2 KrPflAPrV  vorgegebene „angemes-
sene“ Umfang der Praxisanleitung ebenso zu berücksichtigen wie 
die gleichzeitige Anleitung mehrerer Schüler/-innen. Die Bewertung 
des dokumentierten Zeitaufwands erfolgt durch einen Kostensatz je 
Stunde, der sich aus den durchschnittlichen Brutto-Personalkosten 
einer examinierten Vollkraft der betreffenden Dienstart und der Net-
to-Jahresarbeitszeit errechnet.  

 Qualifizierungs- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen 

Kosten für Lehrgänge und andere Qualifizierungs- bzw. Weiterbil-
dungsmaßnahmen für die Tätigkeit als Praxisanleiter/-in werden in 
Höhe der angefallenen Lehrgangsgebühren und ggf. angefallener 
Reisekosten in die Kalkulation einbezogen.  

Außerdem ist die während des Lehrgangs angefallene Arbeitszeit zu 
berücksichtigen und, wie zuvor für die Praxisanleitung beschrieben, 
mit Kosten zu bewerten.  

 Kosten der Auszubildenden während der Praxiseinsätze 

Es handelt sich um Kosten, die für die Auszubildenden im Zuge der 
praktischen Ausbildung anfallen (z.B. Kosten für Arbeitsmaterialien, 
Arbeitskleidung, Verpflegung, Fahrgelderstattungen). 

Die auf diese Weise in der Einrichtung der praktischen Ausbildung errechne-
ten Personal- und Sachkosten der Praxisanleitung werden in der jeweiligen 
Kostenart den einzelnen berufsbezogenen Kostenstellen der Ausbildungs-
stätte zugeordnet.  

Die Kosten der Praxisanleitung werden zusammengefasst in einer separaten 
Kostenartengruppe dargestellt (vgl. Kap. 5.6). Maßgeblich dafür sind die 
Zuordnungsvorschriften in Anlage 5. Für die separate Darstellung der 
Sachkostenanteile der Praxisanleitung ist die Einrichtung der Konten 7813 
und 7814 erforderlich (vgl. Kap. 5.1.1.2). 

 

Kosten der Praxisan-
leitung werden den 
berufsbezogenen Kos-
tenstellen zugeordnet 
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Hinweise: 

 Kalkulatorische Kosten dürfen nicht angesetzt werden. 

 Ausbildungsstätten (insbesondere Typ B und C), die die praktische 
Ausbildung in Zusammenarbeit mit Kooperationseinrichtungen (au-
ßerhalb der verbundenen Einrichtung) durchführen, fragen die dort an-
fallenden Kosten der Praxisanleitung ab und teilen diese im Rahmen 
einer separaten Datenabfrage dem InEK mit. 

 Kosten der Unterbringung von Auszubildenden sind nicht kalkula-
tionsrelevant (vgl. Kap. 5.4.3.3, Kontengruppe 60-64). 

 Krankenhäuser, die an der Kalkulation zur Weiterentwicklung des G-
DRG-Systems teilnehmen, müssen die errechneten anteiligen Auf-
wendungen für die Praxisanleitung als nicht DRG-relevante Kosten 
ausgliedern. 

 
 
Arbeitsschritte: 

 Legen Sie gemeinsam mit den Verantwortlichen der verbundenen Ein-
richtung den einzubeziehenden Kostenumfang fest. Stellen Sie ggf. für 
die Berechnung erforderliche Informationen zur Verfügung. 

 Prüfen Sie Umfang und Art der errechneten Kosten der Praxisanlei-
tung und ordnen Sie die Kosten der jeweiligen berufsbezogenen Kos-
tenstelle zu. 

 Stellen Sie sicher, dass die einbezogenen Kosten anhand der Zuord-
nungsvorschriften der Anlage 5 in Kostenartengruppe 2 ausgewiesen 
werden. 

 Dokumentieren Sie die Vorgehensweise in der Form, dass sich der 
Umfang der aus der verbundenen Einrichtung einbezogenen Kosten in 
den betreffenden Kostenarten und Kostenstellen nachvollziehen lässt. 
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5.4 Ausgliederung der nicht kalkulationsrelevanten Kosten 

5.4.1 Grundsätze 

Die Gesamtkosten der Ausbildungsstätte bilden den Ausgangspunkt der 
Kalkulation. Diese schließen die verrechneten Kostenanteile einer verbunde-
nen Einrichtung ein. Dabei ist jedoch die Kalkulationsrelevanz dieser Kosten 
zu beachten. Je nach Typ und Struktur der Ausbildungsstätte besteht die 
Möglichkeit, dass bestimmte Kostenanteile nicht unter den Rahmen der 
durch das KHG geregelten Ausbildungsfinanzierung fallen. Diese Kostenan-
teile sind vor Berechnung und Übermittlung der berufsbezogenen Ausbil-
dungskosten auszugliedern. Die Notwendigkeit zur Kostenausgliederung 
ergibt sich aufgrund unterschiedlicher Sachverhalte, die in diesem Kapitel 
erläutert werden.  

 Nicht kalkulationsrelevante Aufwandsarten 

Einzelne Aufwandsarten tragen von vornherein einen nicht kalkula-
tionsrelevanten Charakter, da sie mit nicht finanzierungsfähigen 
Tatbeständen in Verbindung stehen. 

Die Kostenausgliederung erfolgt auf der Kostenartenebene.  

 Nicht finanzierungsfähige Ausbildungsberufe 

Die Kosten für die Ausbildung in Berufen, die nicht in § 2 Nr. 1a 
KHG aufgeführt sind, fallen nicht unter den durch das KHG geregel-
ten Finanzierungsrahmen. Im Zuge der Kalkulation werden die Aus-
bildungskosten für diese Berufe zunächst in gleicher Weise wie für 
die gem. § 17a KHG finanzierungsfähigen Berufe berechnet. In die 
Datenübermittlung werden die Kosten dieser Ausbildungsberufe je-
doch nicht einbezogen. 

Die Kostenausgliederung erfolgt über die für diese Berufe eingerich-
tete(n) Kostenstelle(n). 

 Aktivitäten der Ausbildungsstätte außerhalb der Berufsausbildung 

Ausbildungsstätten können in unterschiedlichem Umfang auch au-
ßerhalb der Berufsausbildung wirtschaftlich aktiv sein. Dabei kann 
es sich bspw. um die Durchführung von Seminaren und Tagungen 
handeln, die Vermietung von Räumlichkeiten oder gastronomische 
Angebote. Die mit diesen Aktivitäten in Verbindung stehenden Kos-
tenanteile sind aus der Kalkulationsbasis auszugliedern. 

Die Kostenausgliederung erfolgt auf Kostenstellenebene anhand der 
mit Kosten bewerteten Informationen zu den erbrachten Leistungs-
mengen (z.B. Tätigkeitszeiten des Personals, Belegungszeiten von 
Räumen, hergestellte Speisen). 
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Hinsichtlich der Abfolge der Kalkulationsschritte ist zu beachten, dass vor 
der Durchführung der Kostenausgliederung zunächst die Ausbildungsstätte 
betreffende Kostenanteile einer verbundenen Einrichtung in die Kalkulati-
onsbasis aufzunehmen sind. Nachfolgend werden zuerst die nicht kalkulati-
onsrelevanten Kostenarten ausgegliedert. Anschließend werden die nicht 
kalkulationsrelevanten Kostenanteile auf der Kostenstellenebene ermittelt. 

Sofern die Ausbildungsstätte entsprechend dem in Kapitel 5.2 beschriebenen 
Modell 1 mit einem Krankenhaus verbunden ist und nur Kosten der Ausbil-
dung kalkuliert und übermittelt werden sollen, sind die in den Kapiteln 5.4.2 
und 5.4.3 beschriebenen Kalkulationsschritte auch im Krankenhaus für den 
auf die Ausbildungsstätte entfallenden Anteil umzusetzen. Bei Krankenhäu-
sern, die auch an der Kalkulation zur Weiterentwicklung des G-DRG-
Systems teilnehmen, werden die in den Kapiteln 5.4.2 und 5.4.3 beschriebe-
nen Arbeitsschritte mit Blick auf beide Kalkulationskreise durchgeführt. 

 

5.4.2 Durchführung der Kostenausgliederung  

5.4.2.1 Datenumgebung 

Zur Umsetzung der Kalkulationsvorgaben kann die Notwendigkeit entste-
hen, Kostenanteile zwischen Kostenarten bzw. Kostenstellen umzubuchen. 
Da die Finanzbuchhaltung zur Dokumentation der Geschäftsvorfälle der 
Ausbildungsstätte dient, dürfen dort keine Buchungen im Rahmen der Kal-
kulation der Ausbildungskosten durchgeführt werden. Daher ist die Einrich-
tung eines weiteren separaten Buchungskreises sinnvoll, in den die Daten 
des produktiven Buchungskreises kopiert werden. In dem neu eingerichteten 
Buchungskreis werden die im Rahmen der Ausbildungskostenkalkulation 
erforderlichen Buchungen durchgeführt. Alternativ könnte auch ein dem 
Produktivsystem entsprechendes Testsystem für die Kostenkalkulation ge-
nutzt werden, sofern dies in der eingesetzten EDV-Umgebung oder als ex-
terne Lösung vorliegt. Voraussetzung ist, dass die Daten der Finanzbuchhal-
tung aus dem produktiven System in das Testsystem kopiert werden. 

 

5.4.2.2 Datenabgleich 

Abgleich der Gewinn- und Verlustrechnung des testierten Jahresab-
schlusses mit den Summensalden der Finanzbuchhaltung  

Ausgangspunkt für die Kalkulation der Ausbildungskosten ist die (letzte) 
Summen- und Saldenliste der Finanzbuchhaltung, die der Erstellung des 
(testierten) Jahresabschlusses zugrunde gelegt wurde. Die in dieser Liste 
ausgewiesenen Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7 der KHBV müs-

Empfehlung: Einrich-
tung eines separaten 
Buchungskreises 
 

Für evtl. Korrekturbu-
chungen ist die Einrich-
tung eines Ausgleichs-
kontos erforderlich 

Vorgegebene Abfolge 
der Kalkulations-
schritte 

Kostenausgliederung 
auch in der verbunde-
nen Einrichtung 
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sen mit den entsprechenden Aufwendungen in der Gewinn- und Verlust-
rechnung des testierten Jahresabschlusses übereinstimmen. Ist dennoch eine 
Differenz festzustellen, sind Korrekturbuchungen in der Kostenartenrech-
nung durchzuführen. Dafür ist die Einrichtung eines Ausgleichskontos erfor-
derlich. Das Ausgleichskonto nimmt die Gegenbuchung für den Ausgleich 
der Differenz auf. 

 

Arbeitsschritte: 

 Prüfen Sie, ob die in der letzten Summen- und Saldenliste ausgewie-
senen Aufwendungen mit den in der Gewinn- und Verlustrechnung 
des Jahresabschlusses ausgewiesenen Aufwendungen übereinstim-
men. Bei Übereinstimmung brauchen die nachfolgend aufgeführten 
Arbeiten nicht mehr vorgenommen zu werden. 

 Bei Feststellung einer Differenz: Richten Sie in dem für die Kalkulati-
on der Ausbildungskosten eingerichteten Buchungskreis ein Aus-
gleichskonto ein, welches die Gegenbuchung für den Ausgleich der 
Differenz aufnehmen soll. 

 Stellen Sie die Ursache der Differenz fest. Gleichen Sie anschließend 
die Differenz aus. Die weiteren Arbeiten sind nur durchzuführen, 
wenn die Ursache der Differenz nicht ermittelt werden kann. 

 Schätzen Sie die Ursache der Abweichung überschlägig ab. Gleichen 
Sie anschließend die Differenz aus, wobei das Ausgleichskonto die 
Gegenbuchung aufnimmt. 

 Falls nicht der testierte Jahresabschluss, sondern die aktuelle (letzte) 
Summen- und Saldenliste die Grundlage der Kalkulationsarbeiten bil-
det, nehmen Sie noch nicht durchgeführte, aber bereits zu erwartende 
Buchungen in entsprechender Höhe im für die Kalkulation eingerich-
teten Buchungskreis vor. 

 Ergeben sich später (nach erfolgter Datenübermittlung) im testierten 
Jahresabschluss dennoch nennenswerte Kostenabweichungen, benach-
richtigen Sie bitte das InEK umgehend schriftlich über Art und Höhe 
der Veränderungen. 

 Nehmen Sie eine Kopie der Gewinn- und Verlustrechnung des testier-
ten Jahresabschlusses sowie eine Kopie der (letzten) Summen- und 
Saldenliste der Finanzbuchhaltung in die Dokumentation der Kalkula-
tionsarbeiten auf. 

 Dokumentieren Sie die durchgeführten Arbeitsschritte, um die Vorge-
hensweise später nachvollziehen zu können. 
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Abgleich der Kostenarten- mit der Kostenstellenrechnung 

Sofern für die Ausbildungsstätte eine Kostenstellenrechung etabliert ist, wird 
ein Abgleich zwischen der Summe der in den Aufwandskonten der Finanz-
buchhaltung ausgewiesenen Aufwendungen und der Summe der Aufwen-
dungen in der Kostenrechnung erforderlich. Beide Summenbeträge müssen 
übereinstimmen. Allerdings sind einige Softwaresysteme beispielsweise so 
eingerichtet, dass Aufwandsbuchungen in der Finanzbuchhaltung auch ohne 
eine Belastung von Kostenstellen möglich sind. Weiterhin werden Buchun-
gen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf den Aufwandskonten der 
Finanzbuchhaltung in der Kostenstellenrechnung nicht immer nachvollzo-
gen. 

Wird im Rahmen des Abgleichs eine Differenz festgestellt, sind 
Korrekturbuchungen in der Kostenstellenrechnung durchzuführen. Die 
Gegenbuchung für den Ausgleich der Differenz nimmt die Abgrenzungs-
kostenstelle auf. Die Abgrenzungskostenstelle wird im Rahmen der 
Kalkulation der Ausbildungskosten eingerichtet, um alle nicht kalkulations-
relevanten Aufwendungen zusammengefasst zu dokumentieren.  

 

Arbeitsschritte: 

Für einen Abgleich von Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung: 

 Ermitteln Sie die Summe der in der Finanzbuchhaltung dokumentier-
ten Aufwendungen anhand der Summen- und Saldenliste. 

 Erzeugen Sie eine Summen- und Saldenliste der Kostenstellen und 
nehmen Sie die Liste zur Dokumentation der Kalkulationsarbeiten. 

 Prüfen Sie, ob die in der Kostenstellenrechnung ausgewiesene Summe 
der Aufwendungen mit der Summe der Aufwendungen in der Finanz-
buchhaltung übereinstimmt. Die nachfolgenden Arbeiten sind nur 
durchzuführen, wenn keine Übereinstimmung festgestellt wird. 

 Ermitteln Sie jeweils die Ursache der Abweichungen. 

 Richten Sie eine Abgrenzungskostenstelle für nicht kalkulationsrele-
vante Aufwendungen ein. 

 Be-/Entlasten Sie die Kostenstellen, bei denen die Ursachen der Ab-
weichung aufgetreten sind. Kann die Ursache der Abweichung nicht 
mehr festgestellt werden, erfolgt eine gleichmäßige Be-/Entlastung al-
ler Kostenstellen. Die Gegenbuchung nimmt die Abgrenzungskosten-
stelle auf. 

 Dokumentieren Sie die durchgeführten Arbeitsschritte, um die Vorge-
hensweise später nachvollziehen zu können. 

 

Vor Ermittlung der 
kalkulationsrelevanten 
Kosten ist ein Ab-
gleich zwischen Kos-
tenarten- und Kosten-
stellenrechnung erfor-
derlich 

Für evtl. Korrekturbu-
chungen ist die Ein-
richtung einer Ab-
grenzungskostenstelle 
erforderlich 



Kapitel 5: Aufbereitung der Kostendaten Handbuch zur Kalkulation von Ausbildungskosten 
 Version 1.0 – 31.08.2009 

33 

Für die nachträgliche Durchführung fehlender Buchungen in der Kostenstel-
lenrechnung: 

 Ermitteln Sie anhand von Umbuchungslisten, welche Buchungen auf 
Aufwandskonten der Finanzbuchhaltung im Rahmen der Erstellung 
und Prüfung des Jahresabschlusses vorgenommen wurden. 

 Prüfen Sie, ob die betroffenen Kostenstellen entsprechend be- bzw. 
entlastet wurden. Vollziehen Sie die fehlenden Buchungen erforderli-
chenfalls in der Kostenstellenrechnung nach. 

 Dokumentieren Sie die durchgeführten Arbeitsschritte, um die Vorge-
hensweise später nachvollziehen zu können. 

 

5.4.3 Ausgliederungen auf Kostenartenebene 

Vor Beginn der Kalkulationsarbeiten sind die Aufwandsarten in der Finanz-
buchhaltung auf Kalkulationsrelevanz zu prüfen. Als nicht kalkulationsrele-
vant sind auszugliedern 

 Periodenfremde und außerordentliche Aufwendungen, 

 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen mit Ausnahme 
von Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit, 

 Aufwandsarten, die ihrer Art nach nicht kalkulationsrelevant sind.  

Die Ausgliederung erfolgt in der Kostenartenrechnung durch Umbuchungen 
auf das Ausgleichskonto. Parallel zu den Kostenarten in der Finanzbuchhal-
tung sind die Kostenstellen in der Kostenstellenrechnung um die nicht kalku-
lationsrelevanten Aufwandsarten zu entlasten. Mit dem Entlastungsbetrag 
wird jeweils die Abgrenzungskostenstelle belastet. 

 

5.4.3.1 Periodenfremde und außerordentliche Aufwendungen 

Periodenfremde und außerordentliche Aufwendungen sind nicht kalkulati-
onsrelevant, da sie keine betriebsbedingten, dem Datenjahr zuzurechnenden 
normalen Aufwendungen darstellen. Aufwendungen, die keine kalkulations-
relevanten Kosten darstellen, dürfen als neutrale Aufwendungen nicht in die 
Kalkulation der Ausbildungskosten eingehen und sind auszugliedern. Die 
Ausgliederung erfolgt in der Kostenartenrechnung durch Umbuchungen auf 
das Ausgleichskonto. 

 

Bestimmte Aufwands-
arten werden bei der 
Ermittlung der Ausbil-
dungskosten nicht be-
rücksichtigt 

Periodenfremde und 
außerordentliche 
Aufwendungen sind 
nicht kalkulationsre-
levant 
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Beispiele: 

 Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Ausbildungsstätte wurde ein 
Jubiläumsfest organisiert. Dafür entstand ein Aufwand für Vorträge, 
Büfett, Getränke, Organisation etc. im Wert von 15.000 GE. Hierbei 
handelt es sich um einen außerordentlichen Aufwand, nicht jedoch 
um kalkulationsrelevante Kosten. 

 Eine Dozentin hat die Reisekostenabrechnung für den Monat Dezem-
ber des Jahres vor der Ermittlung der Ausbildungskosten erst verspä-
tet im März des Datenjahres der Verwaltung zur Bearbeitung einge-
reicht. Der Erstattungsbetrag darf bei der Ermittlung der Ausbil-
dungskosten nicht berücksichtigt werden, da es sich um einen perio-
denfremden Aufwand handelt. 

Parallel zu den Kostenarten in der Finanzbuchhaltung sind die Kostenstellen 
in der Kostenstellenrechnung um periodenfremde und außerordentliche 
Aufwendungen zu bereinigen. Die Kosten sind auf die Abgrenzungskosten-
stelle umzubuchen. 

 

Arbeitsschritte: 

 Prüfen Sie die Buchungen auf den Konten der Kontengruppe 79 im 
Hinblick auf periodenfremde und außerordentliche Aufwendungen.   

 Stellen Sie fest, ob periodenfremde und außerordentliche Aufwendun-
gen in erheblichem Umfang auf anderen Konten gebucht wurden.  

 In der Kostenartenrechnung: Buchen Sie periodenfremde und außer-
ordentliche Aufwendungen auf das Ausgleichskonto um. 

 In der Kostenstellenrechnung: Entlasten Sie die übrigen Kostenstellen 
um periodenfremde und außerordentliche Aufwendungen und belasten 
Sie die Abgrenzungskostenstelle mit dem Entlastungsbetrag.  

 Dokumentieren Sie die durchgeführten Arbeitsschritte, um die Vorge-
hensweise später nachvollziehen zu können. 

 

5.4.3.2 Rückstellungen 

Rückstellungen bewirken die Zurechnung von Aufwendungen für heute 
schon bekannte, jedoch erst in der Zukunft eintretende Sachverhalte, bei de-
nen Höhe und Fälligkeit des Aufwands zum gegenwärtigen Zeitpunkt unge-
wiss sind. Rückstellungen sind Passivposten der Bilanz. Zuführungen zu 
Rückstellungen stellen für das Krankenhaus erfolgswirksamen Aufwand dar. 
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Streng genommen werden Rückstellungsaufwendungen durch den dem Kal-
kulationsschema zugrunde liegenden Ist-Kostenbegriff nicht erfasst. Zur 
Herstellung einer möglichst einheitlichen, von Bewertungsspielräumen weit-
gehend unbeeinflussten Kostenbasis der eingesetzten Personalressourcen 
werden jedoch Rückstellungsaufwendungen für Urlaub und Mehrarbeit als 
kalkulationsrelevant in die Kalkulationsbasis einbezogen. Aufwendungen für 
Rückstellungen für andere Sachverhalte werden in der Kalkulation nicht be-
rücksichtigt und sind als nicht kalkulationsrelevante Aufwendungen aus-
zugliedern. 

Kalkulationsrelevant sind demnach Aufwendungen für: 

 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen 
oder nicht vergüteten Urlaub und  

 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht vergütete oder nicht in 
Freizeit ausgeglichene Mehrarbeit. 

Dazu sind die Zuführungsbeträge mindestens soweit zu differenzieren, dass 
sie in zutreffender Höhe den definierten Kostenartengruppen zugeordnet 
werden können. Falls über die dienstartbezogene Zusammensetzung der Zu-
führungsbeträge zu Rückstellungen für Urlaub oder Mehrarbeit in der Kos-
tenrechnung keine näheren Informationen vorliegen, kann entweder 

 (Priorität 1) eine Verteilung der Kosten durch Gewichtung nach 
Dienstartgruppen erfolgen oder 

 (Priorität 2) eine lineare Verteilung anhand der Gesamtpersonalkos-
ten vorgenommen werden. 

Die kalkulationsrelevanten Rückstellungsaufwendungen sind den Kosten-
stellen entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter zuzuweisen, für die die 
Rückstellungen gebildet wurden. 

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu den genannten Sachver-
halten bleiben außer Betracht. 

Alle Zuführungen zu Rückstellungen für andere als die oben genannten 
Sachverhalte sind als nicht kalkulationsrelevanter Aufwand auszugliedern. 

 

Arbeitsschritte: 

 Stellen Sie fest, für welche Sachverhalte in der Finanzbuchhaltung 
Rückstellungen gebildet wurden und über welche Konten die Zufüh-
rungsbeträge gebucht wurden.  

 In der Kostenartenrechnung: Buchen Sie Zuführungsbeträge zu Rück-
stellungen für andere Sachverhalte als Urlaub und Mehrarbeit auf das 
Ausgleichskonto um. 

 

Ausschließlich Rück-
stellungsaufwendun-
gen für Urlaub und 
Mehrarbeit sind kal-
kulationsrelevant 
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 In der Kostenstellenrechnung: Entlasten Sie die übrigen Kostenstellen 
um die nicht kalkulationsrelevanten Rückstellungsaufwendungen und 
belasten Sie die Abgrenzungskostenstelle mit dem Entlastungsbetrag.  

 Dokumentieren Sie die durchgeführten Arbeitsschritte, um die Vorge-
hensweise später nachvollziehen zu können. 

 

5.4.3.3 Nicht kalkulationsrelevante Aufwandsarten 

Einzelne Aufwandsarten tragen von vornherein einen nicht kalkulationsrele-
vanten Charakter. Für die einzelnen Kontengruppen ergeben sich in diesem 
Zusammenhang die nachfolgenden Anmerkungen. 

Kontengruppen 60-64 (Vergütungen der Auszubildenden) 

Die in diesen Kontengruppen gebuchten Vergütungen der Auszubilden-
den sind nicht in die Kalkulation einzubeziehen. Die Gesamtbeträge der 
Ausbildungsvergütungen sind separat an das InEK zu übermitteln. 

Ebenfalls nicht kalkulationsrelevant sind die Kosten der Unterbringung 
von Auszubildenden, auch wenn die Vertragsparteien eine entsprechende 
Finanzierungsvereinbarung treffen (vgl. § 17a Abs. 10 KHG). 

Dagegen werden Erstattungen oder Zuschüsse für andere Sachverhalte als 
die Unterbringung (z.B. für Fahrtkosten oder Gebühren) in die Kalkulati-
on einbezogen. 

Kontengruppe 70 (Zentrale Dienstleistungen) 

Die in dieser Kontengruppe gebuchten Aufwendungen können nur dann 
kalkulationsrelevante Kosten sein, wenn die Zentralbereiche Leistungen 
für die Ausbildungsstätte erbringen. Weitere Voraussetzung ist, dass die 
Aufwendungen in Zusammenhang mit den Ausbildungsberufen gem. § 2 
Nr. 1a KHG stehen und der Preis für diese Leistungen den Marktpreis 
nicht erheblich übersteigt. 

Kontengruppe 71 (Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter) 

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Gebrauchsgütern sind kalku-
lationsrelevant. Dies gilt auch dann, wenn Festwerte gebildet wurden. 

Kontengruppe 72 (Instandhaltung) 

Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen sind bei der Ermitt-
lung der Ausbildungskosten zu berücksichtigen. 

Nicht berücksichtigt werden dürfen dagegen Investitionskosten; die Ab-
grenzung ergibt sich aus § 4 AbgrVO. 
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Kontengruppe 73 (Steuern, Abgaben, Versicherungen) 

Bei der Ermittlung der Ausbildungskosten werden Steuern,, Abgaben und 
Versicherungen nicht berücksichtigt, die ausschließlich Betriebsteile der 
Ausbildungsstätte betreffen, die keine Ausbildung in den in § 2 Nr. 1a 
KHG genannten Ausbildungsberufen durchführen. Nicht zu den kalkula-
tionsrelevanten Kosten gehören darüber hinaus Ertragsteuern, insbeson-
dere die Körperschaftsteuer und der Solidaritätszuschlag. 

Kontengruppe 74 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) 

Zinsen, die in Zusammenhang mit der Finanzierung von Investitionen 
entstehen, gehen in die Ermittlung der Ausbildungskosten nicht ein. 

Zinsaufwendungen sind kalkulationsrelevante Kosten, wenn sie in Zu-
sammenhang mit Betriebsmittelkrediten oder der Beschaffung von 
Gebrauchsgütern stehen. 

Kontengruppe 75 (Aufwendungen insbesondere in Zusammenhang mit 
Ausgleichsposten und KHG-Sonderposten) 

Die in der Kontengruppe 75 gebuchten Aufwendungen stehen in Zusam-
menhang mit der Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser. Aufwen-
dungen für Investitionen, für die öffentliche Fördermittel nach dem KHG 
gewährt wurden, sind nicht kalkulationsrelevant. Dies gilt im Rahmen der 
Maßgaben des KHG auch für die mit einem Krankenhaus verbundenen 
Ausbildungsstätten.  

Zur Sicherstellung einer vergleichbaren Kalkulationsbasis dürfen auch 
bei Ausbildungsstätten, die nicht dem Geltungsbereich des KHG unter-
liegen, Investitionsaufwendungen nicht in die Kalkulation einbezogen 
werden (vgl. auch die nachfolgenden Erläuterungen zu Kontengruppe 76 
und 77). 

Kontengruppe 76 und 77 (Abschreibungen) 

Abschreibungen dürfen nur berücksichtigt werden, soweit sich aus die-
sem Abschnitt Kalkulationsrelevanz ergibt und die Abschreibungen kei-
nen neutralen Aufwand darstellen. 

Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen sind bei Ermitt-
lung der Ausbildungskosten nicht zu berücksichtigen, da beide Formen 
der Wertberichtigung eine Korrektur der Erlöse darstellen. 

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens mit 
Ausnahme des neutralen Aufwands gehen in die Ermittlung der Ausbil-
dungskosten ein, ebenso wie Abschreibungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände und Sachanlagen, wenn die Abschreibungen auf 
Gebrauchsgüter vorgenommen werden. 

Abschreibungen auf Sachanlagen – außer auf Gebrauchsgüter – werden 
im Rahmen der Ausbildungskostenkalkulation nicht berücksichtigt. 
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Abschreibungen auf Finanzanlagen, auf Wertpapiere des Umlaufvermö-
gens und auf sonstige Vermögensgegenstände stellen in der Regel neutra-
le Aufwendungen dar. Sie sind dann bei Ermittlung der Ausbildungskos-
ten nicht zu berücksichtigen. 

Ebenfalls nicht kalkulationsrelevant sind Abschreibungen auf Forderun-
gen. 

Hinweis: 

 Anlagegüter werden oftmals aus Eigenmitteln finanziert oder gele-
ast bzw. gemietet, wenn eine Finanzierung über öffentliche För-
dermittel nicht möglich ist. Abschreibungen auf eigenfinanzierte 
Investitionen werden bei Ermittlung der Ausbildungskosten nicht 
berücksichtigt. 

Kontengruppe 78 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 

Im Rahmen der sonstigen Aufwendungen ist für die Kalkulationsrelevanz 
von Mieten und Pachten Folgendes zu beachten: 

Mietaufwendungen dürfen bei der Ermittlung der Fallkosten nur berück-
sichtigt werden, soweit sich aus diesem Abschnitt Kalkulationsrelevanz 
ergibt: 

Mietaufwendungen, für die Fördermittel nach dem KHG gewährt werden, 
dürfen nicht in die Kalkulation einbezogen werden. 

Ebenfalls unberücksichtigt bleiben Mietaufwendungen, wenn die Miete 
als Ersatz für eine Anschaffung dient. In diesem Falle sind Mietaufwen-
dungen den Investitionskosten gleichzusetzen. Von einer investitionser-
setzenden Miete ist auszugehen, wenn 

a) die vertragliche Mietdauer mindestens der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer des Mietobjekts entspricht (bei der Miete von Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen mindestens 5 Jahre), 

    oder  

b) bei einer kürzeren vertraglichen Mietdauer als unter a) benannt 
durch beabsichtigte oder tatsächliche Vertragsverlängerungen oder 
Anschlussverträge die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des 
Mietobjekts erreicht werden soll bzw. wird (bei Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen 5 Jahre), 

   oder 

c) bei einer kürzeren vertraglichen Mietdauer als unter a) benannt nach 
Vertragsablauf durch beabsichtigten oder tatsächlichen erneuten 
Vertragsschluss ein gleiches oder funktional ähnliches Objekt ge-
mietet werden soll bzw. wird.  
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In die Kalkulation sind nur diejenigen Mietaufwendungen einzubeziehen, 
die für eine von vornherein befristete Nutzung des Mietobjekts entstehen. 
Von einer befristeten Nutzung ist auszugehen, wenn 

d) die vertragliche Mietdauer kürzer als die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer des Mietobjekts ist (bei der Miete von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen unter 5 Jahre), 

   oder  

e) bei einer kürzeren vertraglichen Mietdauer als unter a) benannt 
durch beabsichtigte oder tatsächliche Vertragsverlängerungen oder 
Anschlussverträge die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des 
Mietobjekts nicht erreicht wird (bei Gebäuden oder Gebäudeteilen 5 
Jahre). 

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist in den Afa-Tabellen des Bun-
desministeriums der Finanzen festgelegt (insbesondere Afa-Tabelle für 
die allgemein verwendbaren Anlagegüter, Afa-Tabelle Gesundheitswe-
sen). 

Diese Regelungen sind auch auf mietähnliche Vertragsverhältnisse anzu-
wenden, die die entgeltliche Nutzung eines Sachgutes zum Gegenstand 
haben. Dies trifft bspw. auf unterschiedliche Formen des Leasing oder 
andere mietkaufähnliche Vertragsgestaltungen (z.B. pay-per-use) zu.  

Aufwendungen für Pachtzinsen (z.B. für Grundstücke und Gebäude, auch 
in Erbpacht)  sind nicht kalkulationsrelevant. 

Kontengruppe 79 (Übrige Aufwendungen) 

Die Kontengruppe 79 besteht in der Regel aus nicht kalkulationsrelevan-
ten Aufwendungen. 

Kontengruppe 88 (Kalkulatorische Kosten) 

Kalkulatorische Kosten sind grundsätzlich nicht kalkulationsrelevant.  

Nicht kalkulationsrelevant sind außerdem die Kosten geplanter Personal-
einstellungen (Plankosten) sowie zu kalkulatorischen Zwecken angesetzte 
Kosten unbezahlter Überstunden. 

 

Arbeitsschritte: 

 Prüfen Sie anhand des Kontenplans und der Buchungen auf den Kon-
ten der Kontenklassen 6 und 7, welche Aufwandsarten ausschließlich 
nicht kalkulationsrelevante Aufwendungen enthalten. 

 In der Kostenartenrechnung: Buchen Sie die nicht kalkulationsrele-
vanten Aufwendungen auf das Ausgleichskonto um. 
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 In der Kostenstellenrechnung: Entlasten Sie die übrigen Kostenstellen 
um die nicht kalkulationsrelevanten Aufwendungen und belasten Sie 
die Abgrenzungskostenstelle mit dem Entlastungsbetrag.  

 Dokumentieren Sie die durchgeführten Arbeitsschritte, um die Vorge-
hensweise später nachvollziehen zu können. 

 

5.4.4 Ausgliederungen auf Kostenstellenebene 

Kostenstellen übernehmen in dem vorliegenden Kalkulationsschema die 
wichtige Funktion, Ausbildungskosten berufsbezogen zu gliedern. Die Kos-
tenstelle als Ort der Kostenentstehung stellt auch den Bezug zu den dort er-
brachten Leistungen her. Beide Kriterien – Ausbildungsberuf und Art der 
erbrachten Leistung – können eine vollständige oder teilweise Kostenaus-
gliederung auf Kostenstellenebene bewirken. Für die erforderlichen Aus-
gliederungen werden im Folgenden sachgerechte Verfahrensweisen erläutert. 

 

Arbeitsschritte: 

 Ermitteln Sie anhand geeigneter Informationen (z.B. Leistungsdaten 
wie Tätigkeitszeiten, Strukturdaten wie Fläche in qm) den in einer 
Kostenstelle nicht kalkulationsrelevanten Kostenanteil.  

 Ermäßigen Sie die der Kostenstelle zugeordneten Kosten – je nach 
Tatbestand in einer oder mehreren bestimmte(n) Kostenart(en) oder 
gleichmäßig über alle Kostenarten. Die Gegenbuchung nimmt jeweils 
die Abgrenzungskostenstelle auf. 

 Dokumentieren Sie die durchgeführten Arbeitsschritte, um die Vorge-
hensweise später nachvollziehen zu können. Aus der Dokumentation 
sollte die Vorgehensweise bei der Ausgliederung der nicht kalkulati-
onsrelevanten Aufwendungen im Einzelnen hervorgehen. 
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5.4.4.1 Nicht finanzierungsfähige Ausbildungsberufe 

Die Regelungen des § 17a KHG zur Ausbildungsfinanzierung beziehen sich 
auf die in § 2 Nr. 1a KHG genannten Ausbildungsberufe. Falls in einer Aus-
bildungsstätte andere, dort nicht genannte Berufe unterrichtet werden, sind 
die damit verbundenen Kosten nicht kalkulationsrelevant. 

Die Kosten für die nach KHG nicht finanzierungsfähigen Ausbildungsberufe 
werden in der gleichen Weise wie für die in § 2 Nr. 1a KHG genannten Aus-
bildungsberufe kalkuliert. Über die Kostenstellenrechnung werden die Aus-
bildungskosten berufsbezogen unterschieden. Die auf den Kostenstellen für 
nicht finanzierungsfähige Berufe zusammengefassten Kosten werden nicht 
in die Datenübermittlung einbezogen.  

 

5.4.4.2 Vermietung und Verpachtung 

Kosten, die in Zusammenhang mit der Vermietung oder Verpachtung von 
der Ausbildungsstätte zugehörigen Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, 
einzelnen Räumen und sonstigen Anlagen und Einrichtungen entstehen, sind 
nicht kalkulationsrelevant. Häufige Beispiele sind der Ausbildungsstätte an-
geschlossene Wohnheime oder an Dritte für Veranstaltungen oder Seminare 
vermietete Räumlichkeiten. 

Sofern Kostenstellen eingerichtet sind, die ausschließlich Aufwendungen in 
Zusammenhang mit Vermietung oder Verpachtung enthalten (z.B. Wohn-
heim), sind diese Kostenstellen mit ihren Gesamtkosten auszugliedern. Wird 
ein Grundstück, Gebäude, Gebäudeteil oder eine Anlage dagegen nur teil-
weise vermietet bzw. verpachtet, erfolgt eine anteilige Ausgliederung der 
nicht kalkulationsrelevanten Aufwendungen. 

Die Ermittlung des Anteils der nicht kalkulationsrelevanten Aufwendungen 
an den gesamten Kosten der Gebäudekostenstelle erfolgt auf Grundlage von 
Flächenangaben, soweit erforderlich in Verbindung mit Angaben zu Nut-
zungszeiten. Bei ganzjährig vermieteten Räumlichkeiten ist der Anteil der 
vermieteten Nutzfläche an der Gesamtnutzfläche des Gebäudes bzw. Grund-
stücks maßgeblich für die Höhe der Kostenausgliederung. Die Nutzfläche 
kann aus Grundstücks- und Gebäudeplänen, dem Raumbuch oder entspre-
chenden Angaben in den Miet- und Pachtverträgen ermittelt werden. Bei 
zeitweiliger Vermietung erfolgt die Ermittlung des Ausgliederungsbetrags 
auf Grundlage von raum- bzw. flächenbezogenen Nutzungszeiten, die bspw. 
aus einem Raumbelegungsplan abzulesen sind.  

 

 

Kosten in Zusammen-
hang mit Vermietung 
und Verpachtung wer-
den ausgegliedert 

Die Kosten nicht fi-
nanzierungsfähiger 
Ausbildungsberufe 
werden kalkuliert, 
jedoch nicht übermit-
telt  
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Hinweis: 

 Soweit eine verursachungsgerechte Kostenausgliederung auf Kosten-
stellenebene nicht möglich ist, können Kosten in Höhe der Mietneben-
kosten ausgegliedert werden. Die in die Kaltmiete einfließenden Kos-
tenanteile wurden bereits bei der Ausgliederung der Aufwandsarten in 
der Kostenartenrechnung berücksichtigt. 

 

Beispiel: 

 In einer Ausbildungsstätte (900 qm Nutzfläche) wird ein Seminar-
raum (70 qm Nutzfläche, das entspricht 7,78% der Gesamtnutzfläche 
des Gebäudes) regelmäßig an zwei Tagen pro Woche ganztägig an ei-
nen Verein vermietet. Auf der Gebäudekostenstelle sind Kosten in 
Höhe von 39.200 GE ausgewiesen. Für den vermieteten Bereich sind 
Kosten in Höhe von 868,97 GE (= 0,0778 * (104/365) * 39.200 GE) 
auszugliedern. 

 

5.4.4.3 Leistungen der Nebenbetriebe 

Nebenbetriebe der Ausbildungsstätte erstellen Leistungen, die für die Durch-
führung der Ausbildungsmaßnahmen nicht notwendig sind. Nebenbetriebe 
sind beispielsweise Mensa/Cafeteria, Kiosk, Bibliothek (nicht fachlich) oder 
Freizeiteinrichtungen. Kosten in Zusammenhang mit Nebenbetrieben sind 
grundsätzlich nicht kalkulationsrelevant.  

Die Kosten für Nebenbetriebe sind in der Regel auf gesonderte Kostenstellen 
gebucht, deren Kosten insgesamt nicht in die Kalkulation einbezogen wer-
den. Werden die Kosten für Nebenbetriebe auf Kostenstellen gebucht, die 
auch kalkulationsrelevante Aufwendungen enthalten, erfolgt eine anteilige 
Ausgliederung. Grundlage der Ausgliederung sind Leistungsstatistiken, die 
eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung ermöglichen. 

 

5.4.4.4 Personalgestellung an Dritte 

Sofern Mitarbeiter der Ausbildungsstätte regelmäßig für Dritte tätig werden 
(Personalgestellung), sind die Kosten dieser Personalgestellung als nicht 
kalkulationsrelevante Aufwendungen auszugliedern. Hierzu ist der regelmä-
ßige Personaleinsatz der gestellten Mitarbeiter in Vollzeitkräfte umzurech-
nen und mit den durchschnittlichen Personalkosten je Vollzeitkraft zu mul-
tiplizieren. Die Ausgliederung erfolgt jeweils differenziert nach Dienstarten. 

Ausgegliedert werden 
Personalkosten von Mit-
arbeitern, die regelmä-
ßig für Dritte tätig sind 

Nebenbetriebe werden 
als Ganzes abgegrenzt 
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Hinweise: 

 Eine Kostenausgliederung erfolgt nicht, wenn die Erstattungsbeträge 
für die Personalgestellung in der Kostenstellenrechnung (unzulässi-
gerweise) als „negative Kosten“ gebucht wurden. 

 Bei der Kostenausgliederung sind neben den Löhnen und Gehältern 
auch die gesetzlichen Sozialabgaben, die Aufwendungen für die Al-
tersversorgung sowie Beihilfen und Unterstützungen zu berücksichti-
gen. Eine anteilige Berücksichtigung sonstiger Personalaufwendungen, 
beispielsweise der Aufwendungen für die Unfallversicherung oder für 
den Betriebsarzt, erfolgt nicht. 

 

Beispiel: 

 Von einem Träger werden eine Rehabilitationsklinik, ein Kranken-
haus und eine Ausbildungsstätte betrieben. Eine Vereinbarung sieht 
vor, dass eine als Lehrkraft mit voller Arbeitszeit bei der Ausbil-
dungsstätte angestellte Diätassistentin täglich zwei Stunden in der 
Reha-Klinik tätig ist. Die Ausbildungsstätte erhält hierfür eine Vergü-
tung in Höhe der anteiligen Bruttopersonalkosten, die bei der Ausbil-
dungsstätte als sonstiger betrieblicher Ertrag gebucht wird. Die Brut-
topersonalkosten einer Diätassistentin liegen bei 48.000 GE. Aus-
zugliedern sind die nicht kalkulationsrelevanten Aufwendungen in 
Höhe von 12.467,53 GE (= 10/38,5 * 48.000 GE) für die Personalge-
stellung. 

 

5.4.4.5 Sonstige Leistungen an Dritte 

Kosten für sonstige Leistungen an Dritte sind vor der Ermittlung der 
Ausbildungskosten auszugliedern. Die Ausgliederung der nicht kalkulations-
relevanten Aufwendungen erfolgt auf Grundlage von Informationen über die 
Leistungen, die für Dritte erbracht wurden.  

Bei der Ausgliederung der nicht kalkulationsrelevanten Aufwendungen ist 
wie folgt vorzugehen: 

1. Anhand der Leistungsstatistik sind die Zahl aller Leistungen der Kos-
tenstelle und die Zahl der für Dritte erbrachten Leistungen zu ermit-
teln. 

2. Die Leistungszahlen sind ggf. mit Gewichtungsfaktoren zu versehen, 
die den mit der Leistungserstellung verbundenen, unterschiedlich ho-
hen Ressourceneinsatz widerspiegeln. 

3. Die je gewichteter Leistung anfallenden Kosten werden ermittelt. 
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4. Die Kosten je gewichteter Leistung werden mit der Zahl der für Dritte 
erbrachten Leistungen multipliziert. Das Produkt stellt den Ausgliede-
rungsbetrag dar. 

 

Hinweis: 

 In Abhängigkeit von der verfügbaren Datengrundlage können in fol-
gender Priorität alternative Abgrenzungsverfahren angewendet wer-
den:  

Priorität 1: Verwendung von Leistungsstatistiken 
Priorität 2: Durchführung einer aufwandsgerechten Schätzung  
Priorität 3: Durchführung eines Erlösabzugsverfahrens  

 

5.5 Berufsbezogene Kostenzuordnung 

Hinweis: 

 Dieses Kapitel ist in erster Linie für Ausbildungsstätten mit mehr als 
einem Ausbildungsberuf relevant.  

 

Das Ziel der Kalkulation besteht in der Berechnung der Ausbildungskosten 
für jeden Ausbildungsberuf. In Kap. 5.1.2 wurde bereits erläutert, wie sich 
die Kosten für einzelne Berufe mit Hilfe einer darauf ausgerichteten Kosten-
stellengliederung differenzieren lassen. Dem Grundsatz folgend, dass auf 
den Kostenstellen die Kostenarten entsprechend ihrer Entstehung auszuwei-
sen sind, sind alle mit dem Ausbildungsgeschehen direkt in Verbindung ste-
henden Kostenanteile verursachungsgerecht einer berufsbezogenen Kosten-
stelle zuzuordnen. Für die strukturellen Kosten der Ausbildungsstätte, die 
sich nicht direkt der Berufsausbildung zuordnen lassen, wird eine Allgemei-
ne Kostenstelle eingerichtet. Damit auch diese Kosten im Ergebnis nach 
Ausbildungsberufen dargestellt werden können, erfolgt in einem separaten 
Kalkulationsschritt eine Kostenverrechnung der Allgemeinen Kostenstelle 
auf die berufsbezogenen Kostenstellen anhand eines vorgegebenen Verrech-
nungsschlüssels. 
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5.5.1 Direkte Kostenzuordnung auf berufsbezogene Kosten-
stellen  

In den Kostenartengruppen 1 (theoretischer und praktischer Unterricht) und 
2 (praktische Ausbildung) sind die unmittelbar mit der Berufsausbildung in 
Verbindung stehenden Kosten zusammengefasst. Dabei handelt es sich    
überwiegend um die Kosten des haupt- und nebenberuflichen Lehrpersonals 
sowie der Praxisanleiter/-innen in den die praktische Ausbildung durchfüh-
renden Einrichtungen. 

 

Mit Blick auf eine verursachungsgerechte und im Ergebnis berufsbezogene 
Kostenzuordnung ist bei der Kostenstellenzuordnung dieser Kosten zwi-
schen berufsspezifischen und berufsübergreifenden Kostenanteilen zu unter-
scheiden. 

 Berufsspezifische Kosten fallen für Lehrpersonal oder Sachmittel 
an, die ausschließlich für die Unterrichtung eines bestimmten Be-
rufsbildes eingesetzt werden. Diese Kosten werden direkt der be-
rufsbezogenen Kostenstelle zugeordnet. Eine Aufteilung dieser Kos-
ten auf verschiedene Ausbildungsberufe und damit Kostenstellen ist 
nicht erforderlich. 

 Daneben werden Lehrpersonal und Sachmittel auch berufsübergrei-
fend für Ausbildungsmaßnahmen eingesetzt. Dabei ist es erforder-
lich, die anfallenden Kosten sachgerecht den verschiedenen Ausbil-
dungsberufen zuzuordnen. Zur Bestimmung der Kostenanteile je 
Ausbildungsberuf ist wie folgt vorzugehen: 

Personalkosten und Honorare werden entsprechend des Lehrdeputats 
(Umfang der Unterrichtszeit) auf die einzelnen Ausbildungsberufe 
verteilt. Für Praxisanleiter ist ggf. eine entsprechende Zeitaufschrei-
bung als Grundlage heranzuziehen. 

Die Kosten für Sachmittel (insbesondere Verbrauchsmaterialien, 
Lehr- und Arbeitsmittel; nicht: als Sachkosten verbuchte Honorare) 
werden nach der Zahl der durchschnittlich pro Jahr belegten Ausbil-
dungsplätze verteilt. 

Sofern in einer Ausbildungsstätte mehrere Berufsbilder unterrichtet 
werden und für bestimmte Berufe Räumlichkeiten und Einrichtun-
gen mit besonderer berufsspezifischer Ausstattung bestehen (z.B. 
Demonstrationslabor), empfiehlt sich für diese Bereiche die Einrich-
tung eigenständiger Kostenstellen. Dadurch wird eine sachgerechte 
Kostenzuordnung auf einzelne Ausbildungsberufe ermöglicht (z.B. 
bei Instandhaltungsmaßnahmen, Personalbeschaffung, besonderen 
Reinigungsmaßnahmen) und die Abbildung berufsspezifisch unter-
schiedlicher Kostenstrukturen unterstützt.  

 

Berufsbezogenen Kos-
tenstellen werden die 
unmittelbaren Kosten 
der Ausbildungsmaß-
nahmen direkt zuge-
ordnet 
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Hinweis 

 Die direkte anteilige Zurechnung berufsübergreifender Kosten auf die 
berufsbezogenen Kostenstellen ist insbesondere dann vorzunehmen, 
wenn diese Kosten nicht alle der in der Ausbildungsstätte unterrichte-
ten Berufe betreffen oder sich die Kosten nicht proportional zu den 
Schülerzahlen je Beruf entwickeln. 

  

5.5.2 Verrechnung der Allgemeinen Kostenstelle 

Die Allgemeine Kostenstelle nimmt in erster Linie Kosten für Betrieb, Ad-
ministration und Unterhaltung der Ausbildungsstätte auf. Diese Kosten ste-
hen nicht unmittelbar mit Ausbildungsmaßnahmen in Verbindung und wer-
den daher indirekt durch Verrechnung den berufsbezogenen Kostenstellen 
zugeordnet. Die in der Kostenartengruppe 4 (Gemeinkosten)  zusammenge-
fassten Kosten zählen vollständig und die in Kostenartengruppe 3 (Sachauf-
wand der Ausbildungsstätte) zusammengefassten Kosten zu großen Teilen 
zu den strukturellen Kosten. Innerhalb der Kostenartengruppe 3 ist zu prü-
fen, ob Kostenanteile unmittelbar mit einem bestimmten Ausbildungsberuf 
in Verbindung stehen bzw. sich die Höhe der Kosten berufsbezogen deutlich 
unterscheidet. Dies gilt insbesondere für die Tatbestände 

4.01 (Lehr- und Arbeitsmaterialien, Lernmittel) 

4.02 (Reisekosten u.a.) 

4.06 (Prüfungen und Klausuren) 

4.07 (Raum- und Geschäftsausstattung) 

4.08 (Personalbeschaffung) 

Ist dies der Fall, sind diese Kosten (ggf. anteilig) direkt der berufsbezogenen 
Kostenstelle zuzuordnen und nicht in die Verrechnung der allgemeinen Kos-
tenstelle einzubeziehen.  

Nachdem die Allgemeine Kostenstelle von ggf. den Ausbildungsberufen 
unmittelbar zurechenbaren Kostenanteilen entlastet wurde, werden die Kos-
tenstellenkosten auf die berufsbezogenen Kostenstellen verteilt. Dazu ist als 
einheitlicher Verrechnungsschlüssel  

die Zahl der im Datenjahr je Beruf jahres- 
durchschnittlich belegten Ausbildungsplätze 

zu verwenden. 

 
 
 

Die Allgemeine Kos-
tenstelle enthält struk-
turelle Kosten der 
Ausbildungsstätte, die 
nach einheitlichem 
Schlüssel verrechnet 
werden. 

Einheitlicher Schlüssel 
für die Kostenver-
rechnung 
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Beispiel: 

 Eine Ausbildungsstätte unterrichtet Auszubildende in den Berufen 
medizinisch-technische(r) Radiologieassistent(in) (MTRA) und Ge-
sundheits- und Krankenpfleger(in). Die Kostenartenrechnung weist in 
den der Kostenartengruppe 3 zuzuordnenden Kostenarten die in der 
nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Beträge aus. Ein Teil dieser 
Kosten lässt sich verursachungsgerecht einem der Ausbildungsberufe 
zurechnen, ggf. auch unter Verwendung geeigneter Verrechnungsgrö-
ßen. Die Zuordnung der Kostenbeträge zu den Ausbildungsberufen 
lässt sich wie folgt vornehmen: 

 

Verbandsmittel: Der Sachaufwand entsteht für beide Ausbildungsbe-
rufe (als Arbeitsmittel), die Aufteilung erfolgt auf Grundlage einer 
überschlägigen Verbrauchsschätzung im Verhältnis 3 (Krankenpfle-
ge) zu 1 (MTRA). 

Röntgenbedarf: Diese Materialien werden als Arbeitsmittel nur im 
Zusammenhang mit der Ausbildung im Beruf MTRA verwendet. 

Reisekosten: Reisekosten sind für die Lehrgangsteilnahme der haupt-
amtlichen Lehrkräfte der Ausbildungsstätte angefallen. Die Kosten-
aufteilung erfolgt im Verhältnis der in den Ausbildungsberufen täti-
gen Vollzeit-Lehrkräfte: Krankenpflege 6,5 VK, MTRA 4 VK. 

Aufwendungen für Personalbeschaffung: Die Aufwendungen entstan-
den im Zusammenhang mit der Bewerberauswahl für die Ausbildung 
im Beruf Krankenpflege (Zeitungsinserat, Reisekostenerstattung an 
Bewerber) und werden vollständig dem Beruf Krankenpflege zuge-
ordnet. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die in den betreffenden Kostenarten 
den Berufen verursachungsgerecht zuzuordnenden Beträge. Die All-
gemeine Kostenstelle ist um diese Kosten zu entlasten, bevor die Kos-
tenstellenkosten anhand des einheitlichen Verrechnungsschlüssels den 
berufsbezogenen Kostenstellen zugerechnet werden. 

 
Konto Bezeichnung Betrag KoAGr Tatbest.

KrPfl MTRA
6603 Verbandsmittel 12.000,00 3  4.01 9.000,00 3.000,00
6607 Röntgenbedarf 10.000,00 3  4.01 10.000,00
6930 Reisekosten, Fahrgelder 4.000,00 3  4.02 2.476,19 1.523,81
6940 Personalbeschaffung 1.000,00 3  4.08 1.000,00

Zuordnung
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Hinweise 

 Der einheitliche Verrechnungsschlüssel gilt für alle Kostenarten der 
Allgemeinen Kostenstelle und alle ggf. zusätzlich eingerichteten Un-
terkostenstellen der Allgemeinen Kostenstelle. 

 Die Zahl der Auszubildenden wird bezogen auf das Datenjahr ermit-
telt. Auszubildende, die während des vollen Kalenderjahres die Aus-
bildungsstätte besuchen, werden mit dem Gewicht 1 berücksichtigt. 
Auszubildende, die unterjährig eine Ausbildung beginnen oder been-
den, werden anteilig entsprechend der Zahl der Monate mit Zugehö-
rigkeit zur Ausbildungsstätte berücksichtigt. Die Anrechnungsverhält-
nisse gem. § 17a Abs. 1 Satz 3 und 4 KHG bleiben hier außer Be-
tracht. 

 

 

Arbeitsschritte: 

 Ordnen Sie alle mit dem Ausbildungsgeschehen direkt in Verbindung 
stehenden Kostenanteile verursachungsgerecht einer berufsbezogenen 
Kostenstelle zu.  

 Prüfen Sie dabei, ob Lehrpersonal und Sachmittel berufsübergreifend 
eingesetzt werden und rechnen Sie diese Kosten anteilig den jeweili-
gen berufsbezogenen Kostenstellen zu. 

 Prüfen Sie innerhalb der Kostenartengruppe 3, ob Kostenanteile un-
mittelbar mit einem bestimmten Ausbildungsberuf in Verbindung ste-
hen bzw. sich die Höhe der Kosten berufsbezogen deutlich unter-
scheidet (insbesondere für die Tatbestände 4.01, 4.02, 4.06, 4.07, 
4.08). Ordnen Sie in diesem Fall die betreffenden Kostenanteile direkt 
einer berufsbezogenen Kostenstelle zu. 

 Verteilen Sie die Kosten der Allgemeinen Kostenstelle anhand der 
Zahl der je Beruf durchschnittlich pro Jahr belegten Ausbildungsplät-
ze auf die berufsbezogenen Kostenstellen. 

 Dokumentieren Sie die durchgeführten Arbeitsschritte, um die Vorge-
hensweise später nachvollziehen zu können. 
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5.6 Einrichtung von Kostenartengruppen 

Zur Gewährleistung einer einheitlichen Darstellung des Kalkulationsergeb-
nisses werden die Kostenarten der Ausbildungsstätte zu Kostenartengruppen 
zusammengefasst. Diese gliedern die Ausbildungskosten in vier Kategorien: 

Kostenartengruppe 1: Theoretischer und praktischer Unterricht 

Kostenartengruppe 2: Praktische Ausbildung 

Kostenartengruppe 3: Sachaufwand der Ausbildungsstätte 

Kostenartengruppe 4: Gemeinkosten 

Anlage 5 enthält die Zuordnungsvorschrift, nach der jede Kostenart (jedes 
Konto) genau einer der genannten Kostenartengruppen zuzuordnen ist.  

Die in den einzelnen Kostenarten ausgewiesenen Beträge addieren sich 
durch die Zuordnungsvorschrift zu einem Gesamtbetrag je Kostenartengrup-
pe. In dieser aggregierten Struktur werden die Kosten je Ausbildungsberuf 
im Rahmen der Datenübermittlung mitgeteilt. 

Arbeitsschritt: 

 Ordnen Sie für jede Kostenstelle die Kostenarten den Kostenarten-
gruppen entsprechend der Vorgaben in Anlage 5 zu.  

Die Kostenarten jeder 
berufsbezogenen Kos-
tenstelle werden zu 
vier Kostenartengrup-
pen zusammengefasst 
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6. DARSTELLUNG DES KALKULATIONSERGEBNISSES 

6.1 Kosten nach Kostenartengruppen  

Für die Datenübermittlung sind die Ausbildungskosten je Beruf gegliedert 
nach Kostenartengruppen aufzubereiten. Damit sind Kostenbeträge für die 
stark umrandeten Felder der Matrix anzugeben: 

 
Kostenarten-
gruppe

Beruf 1 Beruf 2 Beruf n

KoAGr 1

KoAGr 2

KoAGr 3

KoAGr 4  
 
Die Kostenbeträge je Beruf und Kostenartengruppe ergeben sich als Ergeb-
nis der in Kapitel 5 beschriebenen Kalkulationsschritte und der einheitlichen 
Zuordnungsvorschriften in Anlage 5. Für die Datenübermittlung sind die 
formalen Vorgaben zur Datensatzstruktur zu beachten. 

 
Arbeitsschritt: 

 Bereiten Sie für jeden Ausbildungsberuf die errechneten Kosten diffe-
renziert nach Kostenartengruppen auf. Beachten Sie dabei auch die 
jeweils aktuellen Vorgaben zur Datenübermittlung gem. § 21 
KHEntgG. 

 

6.2 Kosten für definierte Tatbestände 

Ergänzend zu den verpflichtenden Kostenangaben können Ausbildungsstät-
ten die berufsbezogenen Ausbildungskosten in einer tieferen Differenzierung 
für definierte Tatbestände aufschlüsseln. Anlage 4 zeigt die insgesamt 19 
Tatbestände in einer Übersicht. Auch für die Tatbestände gilt – wie für die 
Kostenartengruppen – eine Zuordnungsvorschrift, die einzelne Konten (Kos-
tenarten) grundsätzlich genau einem Tatbestand zuordnen (einzelne Konten 
können anteilig zwei Tatbeständen zuzuordnen sein). Um die Vergleichbar-
keit der Kostendarstellung je Tatbestand zu gewährleisten, sind die im nach-
folgenden Kapitel enthaltenen Vorgaben für die Kostenzuordnung zu beach-
ten. 
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Die Darstellung der Ausbildungskosten wird auf diese Weise um eine Diffe-
renzierungsebene erweitert und entspricht folgender Struktur: 

 
Kostenarten-
gruppe

Tatbestand Beruf 1 Beruf 2 Beruf n

KoAGr 1

Tatb. 1.01

Tatb. 1.02

Tatb. 2

KoAGr 2

Tatb. 3.01

Tatb. 3.02

Tatb. 3.03

KoAGr 3

Tatb. 4.01

Tatb. 4.02

Tatb. 4.03

Tatb. 4.04

Tatb. 4.05

Tatb. 4.06

Tatb. 4.07

Tatb. 4.08

Tatb. 4.09

Tatb. 4.10

KoAGr 4

Tatb. 5.01

Tatb. 5.02

Tatb. 6  
 
Arbeitsschritt: 

 Ordnen Sie für jede Kostenstelle die Kostenarten den Kostenarten-
gruppen und den Tatbeständen entsprechend der Zuordnungsvor-
schriften in Anlage 5 zu. Beachten Sie dabei die nachfolgenden Vor-
gaben zur Kostenzuordnung (Kap. 6.2.1. – 6.2.4) sowie die jeweils ak-
tuellen Vorgaben zur Datenübermittlung gem. § 21 KHEntgG. 
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6.2.1 Theoretischer und praktischer Unterricht 

Lfd. Nr. Tatbestand 

1   Hauptberufliches Lehrpersonal 

1.01  Schulleitung 

Die Personalaufwendungen für die mit der Schulleitung beauftrag-
te(n) Person(en) werden in einer neu einzurichtenden Dienstart 
„Schulleitung“ in der von der KHBV für die Personalaufwendun-
gen vorgesehenen Gliederung ausgewiesen. Die Personalaufwen-
dungen werden – auch bei durch die Schulleitung übernommenen 
administrativen Tätigkeiten – vollständig dem Tatbestand lfd. Nr. 
1.01 (Lehrtätigkeit) zugeordnet.  

1.02 Hauptamtliche Lehrkräfte 

Die Personalaufwendungen für hauptamtliche Lehrkräfte werden 
unter der Dienstart „Personal der Ausbildungsstätten“ verbucht. 
Die für die Dienstart eingerichteten Konten der KHBV dürfen kei-
ne anderen Personalaufwendungen, z.B. für nicht mit Lehrtätigkei-
ten beauftragte Mitarbeiter, enthalten. Vergütungen auf Honorar-
basis an nebenamtliche Lehrkräfte werden unter Konto 7810 und 
Tatbestand lfd. Nr. 2 ausgewiesen. 

2   Kosten des nebenberuflichen Lehrpersonals 

Vergütungen auf Honorarbasis an nebenamtliche Lehrkräfte wer-
den als Sachaufwand unter Konto 7810 ausgewiesen. Dort werden 
ausschließlich die vergüteten Honorare für sämtliche ausbildungs-
relevanten Tätigkeiten erfasst (z.B. Lehrtätigkeit, Prüfungs-/ 
Klausurenbetreuung, Begleitung bei Exkursionen). Der auf Prü-
fungs-/Klausurenbetreuung entfallende Anteil wird unter Tatbe-
stand lfd. Nr. 4.06 ausgewiesen, die übrigen Honorare unter Tat-
bestand lfd. Nr. 2. Evtl. erstattete Reisekosten, Spesen oder andere 
Auslagen werden Konto 693 und Tatbestand lfd. Nr. 4.02 zuge-
ordnet. 

6.2.2 Praktische Ausbildung 

Lfd. Nr. Tatbestand 

3    Kosten der Praxisanleitung 

3.01  Praktische Anleitung durch Praxisanleiter/-innen 

Die in der Einrichtung der praktischen Ausbildung angefallenen 
Personalkosten für die Zeit der Praxisanleitung werden hier aus-
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gewiesen (zur Kostenermittlung vgl. Kap. 5.3). Dies gilt auch für 
im Zusammenhang mit der Praxisanleitung entstandene Reisekos-
ten.  

3.02  Kosten der Qualifikation von Praxisanleiter/-innen 

Zu den Kosten der Qualifikation von Praxisanleiter/-innen zählen 
Lehrgangsgebühren und Reisekosten sowie die Kosten der wäh-
rend des Lehrgangs angefallenen Arbeitszeit (Arbeitsausfallkos-
ten). 

3.03  Kosten der Auszubildenden während der Praxiseinsätze 

Es handelt sich um Kosten, die im Zuge der praktischen Ausbil-
dung anfallen (z.B. Kosten für Arbeitsmaterialien, Arbeitsklei-
dung, Fahrgelderstattungen). 

Kosten der Unterbringung von Auszubildenden dürfen nicht in die 
Kalkulation einbezogen werden (vgl. Kap. 5.4.3.3, Kontengruppe 
60-64).  

 

6.2.3 Sachaufwand der Ausbildungsstätte 

Lfd. Nr. Tatbestand 

4   Allgemeiner Sachaufwand 

4.01  Lehr- und Arbeitsmaterialien, Lernmittel 

Lehr- und Arbeitsmaterialien sowie Lernmittel werden von den 
Lehrkräften und Schülern als Hilfsmittel im Rahmen der Ausbil-
dung genutzt. Neben Fachbüchern und Fachzeitschriften zählen 
dazu z.B. auch audio-visuelle Medien, Wörterbücher, Nachschla-
gewerke, Anschauungsmodelle und Wandtafeln. Darüber hinaus 
sind auch berufsbildspezifische Materialien wie z.B. Reagenzien, 
Röntgenfilme und andere Artikel des medizinischen Sachbedarfs 
zu Übungs- und Demonstrationszwecken in diesem Zusammen-
hang zu berücksichtigen. Für die Kontengruppe 66 gilt daher, dass 
in Ausbildungsstätten verbrauchte Materialien als Arbeitsmittel im 
Rahmen der Ausbildungsmaßnahmen anzusehen sind. 

Eine Ausnahme bildet Konto 6618, dem Honorare für nicht ange-
stellte Ärzte zuzurechnen sind (z.B. für einen externen Betriebs-
arzt). Vergütungen für nebenamtlich tätige Lehrkräfte fallen je-
doch unter Kontengruppe 781! 

Lizenzgebühren für Lernsoftware sind unter Konto 698 und Tatbe-
stand lfd. Nr. 4.05 auszuweisen. 
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4.02 Reisekosten und Gebühren im Zusammenhang mit Dienstreisen, 
Studienfahrten, Seminaren, Arbeitstagungen, Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen  

Dieser Tatbestand fasst folgende Aufwendungen zusammen: 

Vollständige oder teilweise Erstattungen von Reisekosten, Fahr-
geldern und Spesen an alle Beschäftigten der Ausbildungsstätte, 
nebenamtlich tätige Lehrkräfte und Auszubildende für dienstlich 
oder im Rahmen der Ausbildung veranlasste Reisen. Dazu zählen 
auch Erstattungen für Fahrtkosten, die im Zusammenhang mit der 
Praxisbegleitung entstehen. 

Anfallende Gebühren in Verbindung mit 

Studienfahrten, Seminaren (z.B. Eintrittsgelder, Teilnahmege-
bühren) für Lehrkräfte und Auszubildende, 

Arbeitstagungen, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (z.B. 
Teilnahme-, Prüfungsgebühren) für Lehrkräfte. 

Hier angesprochene Aufwendungen, die im Zusammenhang mit 
der Praxisanleitung der Auszubildenden entstehen, sind dem dafür 
vorgesehenen Konto 7815 zuzuordnen und unter Tatbestand lfd. 
Nr. 3.02 bzw. 3.03 auszuweisen. 

Reisekosten, die für die Durchführung von Prüfungen oder Klau-
suren entstehen, fallen unter Tatbestand lfd. Nr. 4.06. 

Reisekosten im Zusammenhang mit Personalbeschaffungsmaß-
nahmen fallen unter Konto 694 und werden Tatbestand lfd. Nr. 
4.08 zugeordnet. 

4.03  Büro- und Schulbedarf 

Zum Schulbedarf zählen nicht Lehr- und Arbeitsmaterialien sowie 
Lernmittel (vgl. Tatbestand lfd. Nr. 4.01). 

4.04 Kosten für Kommunikation und Zahlungsverkehr 

Dieser Tatbestand fasst Gebühren für Porto, Telefon, Fax, Online-
Dienste, Rundfunk- und Fernsehen (auch: Gebühren privater Fern-
sehanbieter, Gebühren für die Nutzung des Kabelfernsehnetzes) 
sowie Bankgebühren im Zusammenhang mit der Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs (nicht: Zinsaufwendungen) zusammen. 

4.05 EDV- und Organisationsaufwand 

Dazu zählen auch regelmäßige Aufwendungen für die Programm-
pflege sowie Lizenzgebühren für Anwendungssoftware (auch: 
Lernsoftware). 
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4.06  Prüfungen und Klausuren 

Für die Durchführung von Prüfungen und Klausuren anfallende 
Honorare und Reisekosten für Lehr- und Aufsichtspersonal sowie 
Mitglieder der Prüfungskommission sind hier zuzuordnen. 

4.07  Raum- und Geschäftsausstattung 

Raum- und Geschäftsausstattung, soweit es sich um Verbrauchs-
güter (inkl. Anlagegüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten 60 € nicht übersteigen) und Gebrauchsgüter handelt. Zur 
Einbeziehung von Abschreibungen vgl. die Erläuterungen zu Kon-
tengruppe 76 in Kap. 5.4.3.3. 

4.08 Personalbeschaffungskosten 

Für die Personalbeschaffung fallen u.a. Kosten für Stellenanzeigen 
und Werbeschriften zur Gewinnung von Lehrkräften und Auszu-
bildenden an. 

4.09 Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten; Qualitätssicherung, 
Evaluation, Zertifizierung 

Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten werden häufig als ver-
rechnete Kostenanteile einer verbundenen Einrichtung zu berück-
sichtigen sein. Aufwendungen für Qualitätssicherung, Evaluation 
und Zertifizierung sind zu berücksichtigen, soweit sie sich unmit-
telbar auf die Ausbildungsstätte beziehen. 

4.10  Sonstiger Sachaufwand 

Aufwendungen, die nicht den vorstehend aufgeführten Tatbestän-
den zuzuordnen sind. 

6.2.4 Gemeinkosten 

Lfd. Nr. Tatbestand 

5   Personalaufwand, nicht für Lehrpersonal  

5.01  Aufwendungen für Personal mit administrativen Aufgaben 

Die hier zu berücksichtigenden Aufwendungen der Dienstart Ver-
waltungsdienst können sowohl für bei der Ausbildungsstätte be-
schäftigte Mitarbeiter (z.B. Sekretariat, allgemeine Verwaltung) 
als auch als anteilige verrechnete Kosten einer verbundenen Ein-
richtung (z.B. Personalabteilung, Wirtschaftsabteilung, Finanz- 
und Rechnungswesen) anfallen. 
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Werden Leistungen von Dritten bezogen (z.B. Erledigung der 
Buchhaltung durch einen Steuerberater), sind die dafür anfallen-
den Kosten unter Kontengruppe 68 und Tatbestand lfd. Nr. 6 aus-
zuweisen (vgl. auch die Erläuterungen zu Kontengruppe 68 in 
Kap. 5.1.1.2). 

5.02 Personalaufwendungen für technische und sonstige zentrale Diens-
te 

Es handelt sich dabei um Aufwendungen für Personal mit Aufga-
ben in den Bereichen Gebäudereinigung, technische Unterhaltung, 
Werkstätten, Gartenpflege, Hausmeisterdienste u.ä. Verrechnete 
Kostenanteile aus verbundenen Einrichtungen sind einzubeziehen, 
soweit die zentralen Dienste auch Leistungen für die Ausbildungs-
stätte erbringen. 

Werden Leistungen von Dritten bezogen (z.B. Gebäudereinigung), 
sind die dafür anfallenden Kosten unter Kontengruppe 68 und 
Tatbestand lfd. Nr. 6 auszuweisen (vgl. auch die Erläuterungen zu 
Kontengruppe 68 in Kap. 5.1.1.2). 

6   Betriebskosten des Schulgebäudes und sonstige Gemeinkosten 

Die Betriebskosten umfassen im Wesentlichen die (anteiligen) 
Aufwendungen für  

• Wasser, Abwasser, Energie, Brennstoffe, 

• Wirtschaftsbedarf (auch bezogene Leistungen durch Dritte, 
z.B. für Gebäudereinigung), 

• Steuern,, Abgaben (z.B. Müllabfuhr), Versicherungen, 

• Instandhaltung/Unterhalt der Außenanlagen, 

• Gebrauchsgüter (soweit nicht schon als Raum- und Ge-
schäftsausstattung unter Tatbestand lfd. Nr. 4.07 berück-
sichtigt) 

• Mietaufwendungen, soweit kalkulationsrelevant, 

• Nebenkosten gemieteter Räumlichkeiten, 

• ggf. weitere in diesem Zusammenhang einzubeziehende ge-
bäudebezogene Kosten. 

Betriebskosten werden häufig als verrechnete Kostenanteile einer 
verbundenen Einrichtung zu berücksichtigen sein. 

Zum Schulgebäude zählen alle (auch gemietete) Gebäude bzw. 
Gebäudeteile, Räume, Grundstücke und Außenanlagen, die durch 
die Ausbildungsstätte für Ausbildungszwecke genutzt werden. 
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Zur Einbeziehung von Instandhaltungskosten vgl. die Erläuterun-
gen zu Kontengruppe 72 in Kap. 5.4.3.3. 

Zur Kalkulationsrelevanz von Mietaufwendungen vgl. die Erläute-
rungen zu Kontengruppe 78 in Kap. 5.4.3.3. 

Nicht einzubeziehen sind (anteilige) Kosten für nicht kalkulations-
relevante Tatbestände (vgl. die Erläuterungen in Kap. 5.4.3 und 
5.4.4). 
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7. DATENÜBERMITTLUNG 

Für die Aufbereitung und Übermittlung der ausbildungsbezogenen Daten 
sind die formalen und inhaltlichen Vorgaben des § 21 KHEntgG, der Ver-
tragsparteien auf der Bundesebene sowie Vorgaben und Hinweise des InEK 
zu beachten. 

Alle der Datenübermittlungspflicht unterliegenden Einrichtungen senden 
ihre ausbildungsbezogenen Datensätze an die dafür eingerichtete Datenan-
nahmestelle. 

Ausbildungsstätten, die sich zur Übermittlung differenzierter tatbestandsbe-
zogener Kosten bereit erklärt haben, übermitteln diese in der vorgegebenen 
Datensatzstruktur ebenfalls an die eingerichtete Datenannahmestelle. Dazu 
ist die im Folgenden definierte Datei „Ausbildungskosten“ zu übermitteln. 
Ergänzend wird das InEK von diesen Einrichtungen Angaben zu den im 
Rahmen der Kalkulation verwendeten Daten und Vorgehensweisen abfra-
gen. Dabei kann es sich bspw. um Informationen zur Zahl der Lehrkräfte, 
zum zeitlichen Umfang der Praxisanleitung in den beteiligten Einrichtungen 
oder zur Anwendung von Tarifverträgen handeln. Dafür sind ggf. vom InEK 
zur Verfügung gestellte Dokumente und Formulare zu verwenden. 

 

Daten und Formate zur Übermittlung der Kostendaten 

Die Kosteninformationen werden als zusätzliche Datei im Rahmen der 
Datenlieferung gem. § 21 KHEntgG geliefert. 

 

Name der zusätzlichen Datei: Ausbildungskosten 

 

Kosten der Ausbildungsstätte 

Institutionskennzeichen des Krankenhauses  M an9 

Ausbildungsstätte/Ausbildungsberuf    M an3 

Ausbildungsstättentyp         M a1 [A],[B],[C] 

Finanzierungstatbestand        M n3 

Kostenwert            M n..10 99999999,99 
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Ausbildungsstätte/Ausbildungsberuf (wie Datei Ausbildung) 

  A01 Ergotherapeut/-in 

  A02 Diätassistent/-in 

  A03 Hebamme, Entbindungspfleger 

  A04 Krankengymnast/-in, Physiotherapeut/-in 

 A05 Gesundheits- und Krankenpfleger/-in 

 A06 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in 

 A07 Krankenpflegehelfer/-in 

 A08 med.-techn. Laboratoriumsassistent/-in 

 A09 med.-techn. Radiologieassistent/-in 

 A10 Logopäde/-in 

 A11 Orthoptist/-in 

 A12 med.-techn. Assistent/-in für Funktionsdiagnostik 

 

Ausbildungsstättentyp_Kalk 

Die Ausbildungsstätte ist nach den Vorgaben des Kalkulationshandbuchs 
einzustufen (vgl. Kap. 3.1): 

A Die mit dem Krankenhaus verbundene Einrichtung führt den theore-
tisch-praktischen Unterricht nur für die Schüler dieses Krankenhauses 
durch. 

B Die mit dem Krankenhaus verbundene Einrichtung führt den theore-
tisch-praktischen Unterricht für die Schüler mehrerer kooperierender 
Krankenhäuser durch. 

C Die Einrichtung ist nicht mit einem Krankenhaus verbunden und führt 
den theoretisch-praktischen Unterricht für die Schüler aus mehreren 
Krankenhäusern durch. 

 

Hinweis: 

 Ausbildungsstätten vom Typ C, die kein Institutionskennzeichen des 
Krankenhauses haben, nehmen vor Datenübermittlung mit dem InEK 
Kontakt auf, um die Zuordnung eines Pseudo-Institutionskenn-
zeichens für die Datenübermittlung abzustimmen. Die Vergabe eines 
eindeutigen Pseudo-IK ist für die fehlerfreie Bearbeitung der Daten-
sätze der Ausbildungsstätte zwingend erforderlich. 
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Finanzierungstatbestand 

Die Kostenangaben sind differenziert nach den in Anlage 4 vorgegebe-
nen Finanzierungstatbeständen zu übermitteln. Die Finanzierungstatbe-
stände sind als numerische Angaben nach der folgenden Liste an-
zugeben. 

  101 Schulleitung 

  102 Hauptamtliche Lehrkräfte 

  200 Kosten des nebenberuflichen Lehrpersonals 

  301 Praktische Anleitung durch Praxisanleiter/-innen 

  302 Kosten der Qualifikation von Praxisanleiter/-innen 

  303 Kosten der Auszubildenden während der Praxiseinsätze 

  401 Lehr- und Arbeitsmaterialien, Lernmittel 

402 Reisekosten und Gebühren im Zusammenhang mit Dienstrei-
sen, Studienfahrten, Seminaren, Arbeitstagungen, Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen 

  403 Büro- und Schulbedarf 

  404 Kosten für Kommunikation und Zahlungsverkehr 

405 EDV- und Organisationsaufwand 

406 Prüfungen und Klausuren 

407 Raum- und Geschäftsausstattung 

408 Personalbeschaffungskosten 

409 Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten; Qualitätssiche-
rung, Evaluation, Zertifizierung 

  410 Sonstiger Sachaufwand 

  501 Aufwendungen für Personal mit administrativen Aufgaben 

502 Personalaufwendungen für technische und sonstige zentrale 
Dienste 

  600 Betriebskosten des Schulgebäudes und sonstige Gemeinkosten 
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Kosten der Ausbildungsstätte 

 

Datei: Ausbildungskosten 

  

IK;Ausbildungsstätte;Ausbildungsstättentyp_Kalk;Finanzierungstat-
bestand;Kostenwert 

<IK>;<Ausbildungsberuf>;<Ausbildungsstättentyp>;<Finanzierungstat-
bestand-1>;<Kostenwert> 

… 

<IK>;<Ausbildungsberuf>;<Ausbildungsstättentyp>;<Finanzierungstat-
bestand-n>;<Kostenwert> 

 

 

 



Handbuch zur Kalkulation von Ausbildungskosten Anlagen 
Version 1.0 – 31.08.2009 
 

62 

ANLAGEN 

 

Anlage 1 Übersicht über die Kalkulationsschritte zur Ermittlung der Ausbildungs-
kosten 
 

Anlage 2 Checkliste – Zentrale Arbeitsschritte zur Ermittlung der Ausbildungskosten 
 

Anlage 3 Übersicht der Abgrenzungstatbestände 
 

Anlage 4 Übersicht der zu finanzierenden Tatbestände bei Ausbildungsstätten 
 

Anlage 5 Zuordnung von Kostenarten zu Kostenartengruppen und Tatbeständen 
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Anlage 1: Übersicht über die Kalkulationsschritte zur Ermittlung der Ausbildungskosten  

 

 

 

Kosten-
verrechnung

Kalkulationsrelevante Aufwandsarten

Vorbereitung der 
K

a
lkulationsgrundlage

B
erufsbezogene 

K
ostenzurechnung

K
osten je K

oA
-G

ruppe
bzw

. je Tatbestand
Kalkulationsrelevante und nicht kalkulationsrelevante Aufwandsarten periodenfr./ außer-
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Anlage 2: Checkliste – Zentrale Arbeitsschritte zur Ermittlung der 
Ausbildungskosten 

Zentrale Arbeitsschritte des Kalkulationsschemas 

Arbeitsschritte Kapitel 

1. Zuordnung der Ausbildungsstätte zu einem der definierten Ausbil-
dungsstättentypen 3.1 

2. Identifikation der gem. § 2 Nr. 1a KHG finanzierungsfähigen und da-
mit kalkulationsrelevanten Ausbildungsberufe  3.2 

3. Prüfung, ob berufsbezogene Daten vorliegen 3.2 

4. Prüfung, ob die erforderlichen Informationen zur Ausgliederung nicht 
kalkulationsrelevanter Kostenanteile vorliegen (vgl. Kap. 5.2) 3.3 

5. Prüfung der in der Finanzbuchhaltung vorliegenden Kontengliederung 
auf Konformität mit den Anforderungen der KHBV (ggf. Überleitung) 5.1.1 

6.  Einrichtung ggf. zusätzlicher Konten entsprechend den Mindestanfor-
derungen an die Kontengliederung 5.1.1 

7. Prüfung der vorhandenen Kostenstellengliederung (ggf. Einrichtung 
zusätzlicher Kostenstellen) 5.1.2 

8. Prüfung der Voraussetzungen für die Einbeziehung der Kosten einer 
angeschlossenen Einrichtung 5.2 

9. Feststellung des einzubeziehenden Kostenumfangs. Ausweis der Kos-
ten in Kostenarten und auf Kostenstellen entsprechend des modellty-
pisch beschriebenen Verfahrens 

5.2 

10. Prüfung der Voraussetzungen für die Einbeziehung der Kosten der 
Praxisanleitung 5.3 

11. Feststellung des einzubeziehenden Kostenumfangs. Ausweis der Kos-
ten auf den berufsbezogenen Kostenstellen  5.3 

12. Prüfung, ob die in der letzten Summen- und Saldenliste ausgewiesenen 
Aufwendungen mit den in der Gewinn- und Verlustrechnung des  
Jahresabschlusses ausgewiesenen Aufwendungen übereinstimmen 
(ggf. Korrekturbuchungen auf das Ausgleichskonto) 

5.4.2 

13. Prüfung, ob die in der Kostenstellenrechnung ausgewiesene Summe 
der Aufwendungen mit der Summe der Aufwendungen in der Finanz-
buchhaltung übereinstimmt (ggf. Korrekturbuchungen auf die Abgren-
zungskostenstelle) 

5.4.2 
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Arbeitsschritte Kapitel 

14. Ausgliederung der periodenfremden und außerordentlichen Aufwen-
dungen (Buchung auf das Ausgleichskonto in der Kostenartenrech-
nung bzw. Belastung der Abgrenzungskostenstelle in der Kostenstel-
lenrechnung)  

5.4.3 

15. Ausgliederung der Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellun-
gen für andere Sachverhalte als Urlaub und Mehrarbeit (Buchung auf 
das Ausgleichskonto in der Kostenartenrechnung bzw. Belastung der 
Abgrenzungskostenstelle in der Kostenstellenrechnung) 

5.4.3 

16. Ausgliederung der nicht kalkulationsrelevanten Aufwendungen (Bu-
chung auf das Ausgleichskonto in der Kostenartenrechnung bzw. Be-
lastung der Abgrenzungskostenstelle in der Kostenstellenrechnung) 

5.4.3 

17. Ermittlung des Anteils nicht kalkulationsrelevanter Kosten auf Kos-
tenstellenebene anhand geeigneter Informationen; Entlastung der einer 
Kostenstelle zugeordneten Kosten um diesen Kostenanteil auf die Ab-
grenzungskostenstelle 

5.4.4 

18. Verursachungsgerechte Zuordnung aller mit dem Ausbildungsgesche-
hen direkt in Verbindung stehenden Kostenanteile zu einer berufsbe-
zogenen Kostenstelle (dabei anteilige Zurechnung berufsübergreifen-
der Kosten) 

5.5.1 

19. Kostenverrechnung der Allgemeinen Kostenstelle auf die berufsbezo-
genen Kostenstellen anhand der Zahl der je Beruf jahresdurchschnitt-
lich im Datenjahr belegten Ausbildungsplätze  

5.5.2 

20. Verdichtung der Kostenarten je direkter Kostenstelle zu Kostenarten-
gruppen entsprechend den Vorgaben der Anlage  5.6 

21. Aufbereitung der Kostenbeträge nach Kostenartengruppen für jeden 
Ausbildungsberuf  6.1 

22. Aufbereitung der Kostenbeträge nach Kostenartengruppen und Tatbe-
ständen für jeden Ausbildungsberuf 6.2 
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Anlage 3: Übersicht der Abgrenzungstatbestände 

Für die in dieser Übersicht enthaltenen Sachverhalte sind durch die Ausbildungs-
stätte die damit verbundenen Kosten zu ermitteln. Diese Kosten sind nicht kalku-
lationsrelevant. 

Abgrenzungen auf Kostenartenebene 

 

Kostenart
Periodenfremde und außerordentliche Aufwendungen
Aufwendungen aus Zuführungen zu Rückstellungen für andere Sachverhalte als 
Urlaub und Mehrarbeit
Vergütungen der Auszubildenden (separate Übermittlung)
Kosten der Unterbringung von Auszubildenden
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen, soweit sie nicht in Zusammenhang mit 
Ausbildungsmaßnahmen stehen
Steuern, Abgaben, Versicherungen für Betriebsteile der Ausbildungsstätte, welche 
keine Ausbildungsmaßnahmen durchführen, sowie Ertragssteuern
Zinsaufwendungen, soweit nicht für Betriebsmittelkredite
Investitionskosten (Ausnahme: Abschreibungen für Gebrauchsgüter)
Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, Abschreibungen auf Forderungen  

 

Abgrenzungen auf Kostenstellenebene 

Sachverhalte, die sich aus wirtschaftlichen Aktivitäten der Ausbildungsstätten 
außerhalb der Berufsausbildung ergeben: 

 

Sachverhalt

Kosten nicht finanzierungsfähiger Ausbildungsberufe
Kosten der Leistungen an Dritte
Kosten der Personalgestellung an Dritte
Kosten der Nebenbetriebe
Kosten aus Vermietung und Verpachtung  
 



Anlagen   Handbuch zur Kalkulation von Ausbildungskosten  
  Version 1.0 – 31.08.2009 
 

  67 

Anlage 4: Zu finanzierende Tatbestände bei Ausbildungsstätten 

Die Übersicht zeigt die zu finanzierenden Tatbestände bei Ausbildungsstätten und deren Zuord-
nung zu den Kostenartengruppen des Kalkulationsschemas.  

Folgende Kostenartengruppen sind definiert: 

1 Theoretischer und praktischer Unterricht 

2 Praktische Ausbildung 

3 Sachaufwand der Ausbildungsstätte 

4 Gemeinkosten 

 
 
Lfd. Nr. Zu finanzierender Tatbestand (Bezeichnung) KoA-

Gruppe 

1 Hauptberufliches Lehrpersonal  

1.01 Schulleitung 1 
1.02 Hauptamtliche Lehrkräfte 1 

2 Kosten des nebenberuflichen Lehrpersonals 1 

3 Kosten der Praxisanleitung   

3.01 Praktische Anleitung durch Praxisanleiter/-innen 2 
3.02 Kosten der Qualifikation von Praxisanleiter/-innen 2 
3.03 Kosten der Auszubildenden während der Praxiseinsätze  2 

4 Allgemeiner Sachaufwand  

4.01 Lehr- und Arbeitsmaterialien, Lernmittel 3 
4.02 Reisekosten und Gebühren im Zusammenhang mit Dienstreisen, 

Studienfahrten, Seminaren, Arbeitstagungen, Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen 3 

4.03 Büro- und Schulbedarf 3 
4.04 Kosten für Kommunikation und Zahlungsverkehr 3 
4.05 EDV- und Organisationsaufwand  3 
4.06 Prüfungen und Klausuren  3 
4.07 Raum- und Geschäftsausstattung  3 
4.08 Personalbeschaffungskosten 3 
4.09 Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten; Qualitätssicherung, 

Evaluation, Zertifizierung 3 

4.10 Sonstiger Sachaufwand  3 

5 Personalaufwand, nicht für Lehrpersonal  

5.01 Aufwendungen für Personal mit administrativen Aufgaben 4 
5.02 Personalaufwendungen für technische und sonstige zentrale Dienste 4 

6 Betriebskosten des Schulgebäudes und sonstige Gemeinkosten 4 
 Betriebskosten der von der Ausbildungsstätte genutzten Gebäudetei-

le und Räume sowie sonstige Gemeinkosten  
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Anlage 5:   Zuordnung von Kostenarten zu Kostenartengruppen und Tat- 
                   beständen 

Die Übersicht zeigt die Konten (Kostenarten) der Kontenklassen 6 und 7 gem. Anlage 4 zur 
KHBV und deren Zuordnung zu den Kostenartengruppen und Tatbeständen des Kalkulations-
schemas.  

Sofern für eine Kontengruppe keine weiteren Unterkonten aufgeführt sind, gilt die Zuordnung zu 
einer Kostenartengruppe bzw. einem Tatbestand auch für alle Unterkonten dieser Kontengruppe. 
Darüber hinaus sind nicht kalkulationsrelevante Kostenarten nicht aufgeführt. 

Alle Ausbildungsstätten müssen ihre Kosten berufsbezogen nach Kostenartengruppen unter-
scheiden. Folgende Kostenartengruppen sind definiert: 

1 Theoretischer und praktischer Unterricht 

2 Praktische Ausbildung 

3 Sachaufwand der Ausbildungsstätte 

4 Gemeinkosten 

 
Auf freiwilliger Basis können Ausbildungsstätten ihre Kosten differenzierter für bestimmte 
Tatbestände darstellen. Eine Übersicht der definierten Tatbestände enthält Anlage 4. 
 
 
 
Konto-
gruppe 

Bezeichnung Konto KoA-
Gruppe 

Tatbe-
stand 

60 Löhne und Gehälter    
 Ärztlicher Dienst 6000   1/4*  1.02/5.02* 
 Pflegedienst 6001 2 3.01 
 Medizinisch-technischer Dienst 6002 2 3.01 
 Funktionsdienst 6003 2 3.01 
 Klinisches Hauspersonal  6004 4 5.02 
 Wirtschafts- und Versorgungsdienst 6005 4 5.02 
 Technischer Dienst 6006 4 5.02 
 Verwaltungsdienst 6007 4 5.01 
 Sonderdienste 6008 4 5.02 
 NEU: Leitung der Ausbildungsstätte 6009 1 1.01 
 Personal der Ausbildungsstätten 6010 1 1.02 

61 Gesetzliche Sozialabgaben    
 Ärztlicher Dienst 6000   1/4*  1.02/5.02* 
 Pflegedienst 6101 2 3.01 
 Medizinisch-technischer Dienst 6102 2 3.01 
 Funktionsdienst 6103 2 3.01 
 Klinisches Hauspersonal  6104 4 5.02 
 Wirtschafts- und Versorgungsdienst 6105 4 5.02 
 Technischer Dienst 6106 4 5.02 
 Verwaltungsdienst 6107 4 5.01 
 Sonderdienste 6108 4 5.02 
 NEU: Leitung der Ausbildungsstätte 6109 1 1.01 
 Personal der Ausbildungsstätten 6110 1 1.02 
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Konto-
gruppe 

Bezeichnung Konto KoA-
Gruppe 

Tatbe-
stand 

62 Aufwendungen für Altersversorgung    
 Ärztlicher Dienst 6000   1/4*  1.02/5.02* 
 Pflegedienst 6201 2 3.01 
 Medizinisch-technischer Dienst 6202 2 3.01 
 Funktionsdienst 6203 2 3.01 
 Klinisches Hauspersonal  6204 4 5.02 
 Wirtschafts- und Versorgungsdienst 6205 4 5.02 
 Technischer Dienst 6206 4 5.02 
 Verwaltungsdienst 6207 4 5.01 
 Sonderdienste 6208 4 5.02 
 NEU: Leitung der Ausbildungsstätte 6209 1 1.01 
 Personal der Ausbildungsstätten 6210 1 1.02 

63 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen    

 Ärztlicher Dienst 6000   1/4*  1.02/5.02* 
 Pflegedienst 6301 2 3.01 
 Medizinisch-technischer Dienst 6302 2 3.01 
 Funktionsdienst 6303 2 3.01 
 Klinisches Hauspersonal  6304 4 5.02 
 Wirtschafts- und Versorgungsdienst 6305 4 5.02 
 Technischer Dienst 6306 4 5.02 
 Verwaltungsdienst 6307 4 5.01 
 Sonderdienste 6308 4 5.02 
 NEU: Leitung der Ausbildungsstätte 6309 1 1.01 
 Personal der Ausbildungsstätten 6310 1 1.02 

64 Sonstige Personalaufwendungen    
 Ärztlicher Dienst 6000   1/4*  1.02/5.02* 
 Pflegedienst 6401 2 3.01 
 Medizinisch-technischer Dienst 6402 2 3.01 
 Funktionsdienst 6403 2 3.01 
 Klinisches Hauspersonal  6404 4 5.02 
 Wirtschafts- und Versorgungsdienst 6405 4 5.02 
 Technischer Dienst 6406 4 5.02 
 Verwaltungsdienst 6407 4 5.01 
 Sonderdienste 6408 4 5.02 
 NEU: Leitung der Ausbildungsstätte 6409 1 1.01 
 Personal der Ausbildungsstätten 6410 1 1.02 

65 Lebensmittel und bezogene Leistungen  3 4.01 

66 Medizinischer Bedarf  3 4.01 
 außer: Honorare f. nicht im Krankenh. angestellte Ärzte 6618 4 6 

67 Wasser, Energie, Brennstoffe  4 6 

68 Wirtschaftsbedarf  4 6 

69 Verwaltungsbedarf  3  
 Büromaterialien und Druckarbeiten  690 3 4.03 
 Post- und Bankgebühren, Fremdlager 691 3 4.04 
 Fernsprechanlagen, Telegramme, Rundfunk und Fernse-

hen  
 

692 
 

3 
 

4.04 



Handbuch zur Kalkulation von Ausbildungskosten  Anlagen 
Version 1.0 – 31.08.2009 
 

70 

Konto-
gruppe 

Bezeichnung Konto KoA-
Gruppe 

Tatbe-
stand 

 Reisekosten, Fahrgelder, Spesen 693 3 4.02/4.06 
 Personalbeschaffungskosten  694 3 4.08 
 Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsge-

bühren 695 3 4.09 
 Beiträge an Organisationen  696 3 4.10 
 Repräsentationsaufwand 697 3 4.10 
 EDV- und Organisationsaufwand  698 3 4.05 
 Sonstiger Verwaltungsbedarf 699 3 4.10 

70 Aufwendungen f. zentrale Dienstleistungen  3 4.10 

71 Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter  4 6 
 (soweit Festwerte gebildet wurden)    

72 Instandhaltung    
 Instandhaltung i.S.v. § 17 Abs. 4b Satz 2 KHG, soweit 

nicht gefördert 
 

7200 
 

4 
 

6 
 Pflegesatzfähige Instandhaltung    
     Instandhaltung Medizintechnik 7201 4 6 
     Instandhaltung Sonstiges 7202 4 6 
 Nicht aktivierungsfähige, nach dem KHG geförderte 

Maßnahmen    
     Mit pauschalen Fördermitteln finanziert 7211 4 6 

73 Steuern, Abgaben, Versicherungen  4 6 

74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Betriebsmittel-

kredite 
 

740 
 

3 
 

4.10 

76 Abschreibungen    
 Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter    
     Medizinische Gebrauchsgüter 76100 4 6 
     Sonstige Gebrauchsgüter 76101 4 6 
     NEU: Raum- und Geschäftsausstattung 76102 3 4.07 

78 Sonstige ordentliche Aufwendungen    
 Sachaufwand der Ausbildungsstätten 781   
 Vergütungen an nebenamtl. tätige Lehrkräfte 7810 1/3 2/4.06 
 Lehrmittel 7811 3 4.01 
 Arbeitsmittel 7812 3 4.01 
 NEU: Sachaufwand für Praxiseinsätze der Schüler 7813 2 3.03 
 NEU: Sachaufwand für Qualifizierungsmaßnahmen der 

Praxisanleiter/-innen 
 

7814 
 

2 
 

3.02 
 NEU: Reisekosten, Fahrgelder, Spesen im Zusammen-

hang mit der Praxisanleitung 7815 2 3.01 
 Sonstiges 782   
 Mieten und Pachten  7820 4 6 
 Frachten für betriebliche Lieferungen 7822 3 4.04 
 Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung 7824 3 4.02 
 Andere sonstige Aufwendungen 7829 3 4.10 

 
*) Aufwendungen für die Ausbildungsstätte insgesamt betreffende Aufgaben (z.B. betriebsärztl. Untersuchungen). Bei 
Lehrtätigkeit Zuordnung zu Tatbestand lfd. Nr. 1.02 (hauptamtl. Tätigkeit) bzw. lfd. Nr. 2 (nebenberufl. Tätigkeit).  
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS  

 

AbgrVO Abgrenzungsverordnung 
Abs. Absatz 
bzw. beziehungsweise 
DKG Deutsche Krankenhausgesellschaft 
DRG Diagnosis Related Groups 
EDV Elektronische Datenverarbeitung 
evtl. eventuell 
G-DRG German Diagnosis Related Groups 
GE Geldeinheiten 
gem. gemäß 
ggf. gegebenenfalls 
GKV Gesetzliche Krankenversicherung 
IBLV Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 
i.d.R. in der Regel 
InEK Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH 
i.S.v. im Sinne von 
Kap. Kapitel 
KHBV Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
KHEntgG Krankenhausentgeltgesetz 
KHG Krankenhausfinanzierungsgesetz 
KoA Kostenart 
KrPfl Krankenpflege 
KrPflAPrV Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der 

Krankenpflege 
KrPflG Krankenpflegegesetz 
KSt. Kostenstelle 
lfd. laufende 
MTRA Medizinisch-technische(r) Radiologieassistent(in) 
Nr. Nummer 
o.ä. oder ähnliche 
PKV Private Krankenversicherung 
qm Quadratmeter 
u.a. unter anderem/anderen 
vgl. vergleiche 
VK Vollzeitkräfte 
z.B. zum Beispiel 
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STICHWORTVERZEICHNIS 

 

A 

Abfallbeseitigung..............................................................................................................................................24 
Abgaben ................................................................................................................................................ 37, 56, 70 
Abschreibungen .............................................................................................................................18, 37f, 55, 70 
Altersversorgung................................................................................................................................... 43, 67, 69 
Anschaffungspreise.............................................................................................................................................4 
Arbeits 

-kleidung.................................................................................................................................................27, 53 
-materialien................................................................................................................................27, 53f, 60, 67 

Aufwendungen 
periodenfremde und außerordentliche- ........................................................................................................33f 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege (KrPflAPrV)......................26f, 71 
Ausbildungsberufe ............................................................................................................................................11 
Ausbildungsstätte 

Verbundenheit- ............................................................................................................8, 12f, 17f, 23ff, 37, 59 
Ausbildungsstättentypen .................................................................................................................................. 8ff 
Ausgleichskonto.................................................................................................................... 18, 31, 33ff, 39, 64f 

B 

Beihilfen......................................................................................................................................................43, 69 
Berichtigungen 

Einzel- und Pauschalwert- ............................................................................................................................37 
Betriebsmittelkredite.........................................................................................................................................70 
Buchungskreis........................................................................................................................................6, 17, 30f 

C 

Computerraum ..................................................................................................................................................22 

D 

Datenabgleich ...................................................................................................................................................30 

E 

EDV .........................................................................................................................6, 20, 24, 30, 54, 60, 67, 70f 
Einrichtungen 

verbundene- .............................................................................................. 3, 8f, 12f, 15, 18, 23ff, 28f, 55f, 59 
Energie ...........................................................................................................................................12, 23f, 56, 69 
Evaluation ............................................................................................................................................. 55, 60, 67 
Exkursionen ......................................................................................................................................................52 

F 

Fahrgelderstattungen............................................................................................................................. 19, 27, 53 
Finanz- und Rechnungswesen.....................................................................................................................24, 55 
Funktionsdienst ................................................................................................................................................68f 

G 

Gebrauchsgüter ............................................................................................................................ 18, 36f, 55f, 70 
Gewinn- und Verlustrechnung ...................................................................................................7, 17, 21, 30f, 64 
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H 

Honorarkräfte...................................................................................................................................................19f 

I 

Instandhaltung................................................................................................................................36, 45, 56f, 70 

J 

Jahresabschluss ..................................................................................................................................... 31, 33, 64 
testierter-.......................................................................................................................... 2f, 7, 15, 17, 21, 30f 

K 

Klausurenbetreuung ..........................................................................................................................................52 
Kongruenz.....................................................................................................................................................4, 14 
Kontenrahmen..................................................................................................................................................17f 
Kosten 

Investitions- ............................................................................................................................................36, 38 
kalkulationsrelevante-................................................................................................................ 9f, 12, 20, 36f 
kalkulatorische- ................................................................................................................................ 24, 28, 39 
nicht kalkulationsrelevante-...................................................................... 15f, 21, 29, 30, 33f, 37, 40, 64f, 68 
-verrechnung........................................................................................................................... 2, 20, 24, 44, 65 

Kostenarten 
-gruppe(n) ...................................................................................................3, 5f, 16, 27f, 35, 45ff, 62, 65, 67f 

Kostenstelle 
Allgemeine- ................................................................................................................. 16, 22, 25, 44, 46ff, 65 

Krankenpflegegesetz (KrPflG)....................................................................................................................26, 71 
Kredite 

Betriebsmittel- ..............................................................................................................................................37 

L 

Labor.................................................................................................................................................................22 
Lehrgangsgebühren.....................................................................................................................................27, 53 
Lehrkräfte 

nebenamtlich tätige-............................................................................................................................ 20f, 52ff 
Leistungsstatistik............................................................................................................................................ 42ff 
Lernsoftware ....................................................................................................................................................53f 

M 

Medizinisch-technischer Dienst .......................................................................................................................68f 
Mehrarbeit............................................................................................................................................. 33, 35, 65 
Miet 

-ähnliche Vertragsverhältnisse......................................................................................................................39 
Miet(e) .......................................................................................................................................................38f, 70 

-aufwendungen .............................................................................................................................. 24, 38f, 56f 
-dauer...........................................................................................................................................................38f 
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